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Die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) geben den Stand der Technik, 
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen wieder.  

Sie werden vom Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) ermittelt bzw. ange-
passt und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt 
bekannt gegeben.  

Die TRBA 400 „Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung 
der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“ konkretisiert im Rahmen 
ihres Anwendungsbereichs die Anforderungen der Biostoffverordnung. Bei Einhaltung der 
Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechen-
den Anforderungen der Verordnungen erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lö-
sung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz 
für die Beschäftigten erreichen.  
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1. Anwendungsbereich und Zielsetzung 
(1) Die TRBA 400 findet Anwendung bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
nach den Paragrafen 4 bis 7 der Biostoffverordnung (BioStoffV) und bei der Unterrichtung 
der Beschäftigten. Sie beschreibt die dafür erforderlichen Verfahrensschritte und die Vorge-
hensweise und legt Beurteilungskriterien fest, auf deren Basis Schutzmaßnahmen abzuleiten 
sind.  
(2) Die TRBA 400 dient dem Arbeitgeber und den an der Gefährdungsbeurteilung beteiligten 
Personen als übergeordnete Hilfestellung für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. 
Liegen für Branchen oder Tätigkeiten bereits spezifische TRBA vor, sind diese vorrangig 
umzusetzen. Eine Übersicht über die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe ist im 
Internet unter der Adresse www.baua.de/trba zu finden. 
(3) Die TRBA 400 dient darüber hinaus als Basis für die Erarbeitung branchenspezifischer 
Hilfestellungen zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.  

 

2. Begriffsbestimmungen 
2.1 Biostoffe 
Der Begriff der biologischen Arbeitsstoffe (Biostoffe) ist in § 2 der BioStoffV abschließend 
definiert. Im weitesten Sinne handelt es sich dabei um Mikroorganismen, die Infektionen, 
sensibilisierende, toxische oder als Folge einer Infektion sonstige, die Gesundheit schädi-
gende Wirkungen hervorrufen können. 
 

2.2 Infektiöse Wirkung von Biostoffen 
Infektiöse Biostoffe können den Körper oberflächlich besiedeln. Sie können aber auch in ihn 
eindringen und sich in ihm vermehren und so eine Infektion auslösen. Reagiert der Körper 
auf eine Infektion mit klinischen Symptomen, hat sich eine Infektionskrankheit entwickelt. 
Infektionen können z.B. durch Bakterien, Pilze, Parasiten und Viren entstehen. Weiterge-
hende Informationen finden sich in der Anlage 1, Teil 1. 
 
2.3 Sensibilisierende Wirkung von Biostoffen  
Unter einer Sensibilisierung wird eine Überempfindlichkeit des Immunsystems gegenüber 
Biostoffen oder deren Bestandteilen verstanden. Diese kann durch ein- oder mehrmaligen 
Kontakt ausgelöst werden. Eine Sensibilisierung durch Biostoffe kann die Entwicklung einer 
Allergie zur Folge haben. Weitergehende Informationen finden sich in der Anlage 1, Teil 2. 
 

2.4 Toxische Wirkung von Biostoffen 
Toxische Wirkungen von Biostoffen sind akute oder chronische Gesundheitsschäden, die 
durch Stoffwechselprodukte oder Zellbestandteile von Biostoffen hervorgerufen werden kön-
nen. Weitergehende Informationen finden sich in der Anlage 1, Teil 3. 
 

2.5 Schutzmaßnahmen 
Schutzmaßnahmen sind die baulich-technischen, organisatorischen und personenbezoge-
nen Maßnahmen einschließlich der Hygienemaßnahmen, die aufgrund der Gefährdungsbe-
urteilung zum Schutz der Beschäftigten festzulegen sind.  
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2.6 Tätigkeit 
Der Begriff der Tätigkeit ist in § 2 der BioStoffV abschließend definiert. Hierbei handelt es 
sich einerseits um das Verwenden von Biostoffen, wie es vorrangig bei den Tätigkeiten mit 
Schutzstufenzuordnung gegeben ist. Andererseits zählen zu den Tätigkeiten auch berufliche 
Arbeiten mit Menschen, Tieren, Pflanzen, Produkten, Gegenständen oder Materialien, wenn 
aufgrund dieser Arbeiten Biostoffe vorkommen oder freigesetzt werden und Beschäftigte 
damit in Kontakt kommen können. 
 

2.7 Schutzstufentätigkeiten 
Schutzstufentätigkeiten sind die Tätigkeiten mit Biostoffen, die nach § 5 BioStoffV einer 
Schutzstufe zuzuordnen sind. Dies betrifft Tätigkeiten in Laboratorien, in der Versuchstierhal-
tung, in der Biotechnologie und in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes. 
 

2.8 Nicht-Schutzstufentätigkeiten 
Nicht-Schutzstufentätigkeiten sind alle Tätigkeiten mit Biostoffen, die keiner Schutzstufe zu-
zuordnen sind. 
 

2.9 Fachkunde 
Die Anforderungen an die Fachkunde sind abhängig von der Art der Aufgabe und dem Aus-
maß der Gefährdung. Die Fachkunde umfasst grundsätzlich eine geeignete Berufsausbil-
dung, einschlägige Berufserfahrung und Kompetenz im Arbeitsschutz. Näheres zur Fach-
kunde regelt die TRBA 200 „Anforderungen an die Fachkunde nach Biostoffverordnung“. 
 
2.10 Exposition 
Eine Exposition liegt vor, wenn Beschäftigte bei ihren Tätigkeiten mit Biostoffen in Kontakt 
kommen.  

 

3. Grundsätze zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung 
(1) Von Biostoffen können infektiöse, sensibilisierende und toxische Wirkungen ausgehen. 
Diese Wirkungen von Biostoffen können gemeinsam auftreten. Sonstige, die Gesundheit 
schädigende Wirkungen können als Folge von Infektionen oder toxischen Wirkungen von 
Biostoffen auftreten. Darunter werden krebserzeugende oder fruchtschädigende / fruchtbar-
keitsgefährdende Wirkungen verstanden. Nähere Informationen zu den möglichen Gesund-
heitsgefährdungen sind in Anlage 1 zusammengefasst.  

(2) Bei der Gefährdungsbeurteilung sind die von der Tätigkeit mit Biostoffen ausgehenden 
Gefährdungen zu beurteilen. Vorerkrankungen oder andere individuelle Veranlagungen, die 
zu einer erhöhten Gefährdung der betroffenen Beschäftigten durch Biostoffe führen können, 
sind im Rahmen der arbeitsmedizinischen Prävention zu berücksichtigen. 
 
3.1 Verantwortung und Organisation  
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet nach § 5 Arbeitsschutzgesetz die Arbeitsbedingungen 
seiner Beschäftigten daraufhin zu beurteilen, ob deren Gesundheit oder Sicherheit gefährdet 
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ist. Ziel dieser Gefährdungsbeurteilung ist es zu ermitteln, welche Schutzmaßnahmen getrof-
fen werden müssen, um Gesundheitsgefährdungen bei Beschäftigten zu verhindern. 

(2) Am Arbeitsplatz können gleichzeitig unterschiedliche Belastungen oder Gefährdungen 
bestehen. Diese sind zunächst getrennt zu erfassen und zu beurteilen und anschließend 
in einer gesamten Gefährdungsbeurteilung zusammenzuführen (siehe Nummer 6). Die 
Schutzmaßnahmen sind aufeinander abzustimmen und müssen alle Gefährdungen berück-
sichtigen (siehe Abbildung 1). Das methodische Vorgehen bei der Gefährdungsbeurteilung 
umfasst folgende Schritte:  

1. Erfassung von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten 

2. Ermittlung der am Arbeitsplatz bestehenden Gefährdungen und Belastungen, z.B. durch 
Biostoffe, gentechnisch veränderte Organismen, Gefahrstoffe, Lärm, mechanische Ge-
fährdungen, Hitze, Kälte oder psychische Belastung 

3. Bewertung der ermittelten Belastungen und Gefährdungen 

4. Festlegung der notwendigen Schutzmaßnahmen und deren Umsetzung  

5. Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung  

6. Regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen. 

 

 
Abbildung 1: Gefährdungen durch Biostoffe als Teil der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach 

§ 5 ArbSchG 

 
(3) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig oder werden be-
stimmte Tätigkeiten im Betrieb an Fremdfirmen vergeben, sind die jeweiligen Arbeitgeber 
nach § 8 ArbSchG verpflichtet, bei der Durchführung der Sicherheits- und Arbeitsschutzbe-
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stimmungen zusammenzuarbeiten. Eine gegenseitige Information über die mit den Arbeiten 
verbundenen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten ist erforderlich. Ggf. 
ist die Gefährdungsbeurteilung gemeinsam durchzuführen und die Durchführung von 
Schutzmaßnahmen abzustimmen.  

Der Arbeitgeber muss sich je nach Art der Tätigkeit vergewissern, dass die Beschäftigten 
anderer Arbeitgeber hinsichtlich der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit angemes-
sene Anweisungen erhalten haben.  

(4) Liegt ein Fall der Arbeitnehmerüberlassung vor, ist zur betriebsspezifischen Unterwei-
sung der Entleiher verpflichtet. Hierbei sind die Erfahrungen und Qualifikationen der Perso-
nen, die ihm zur Arbeitsleistung überlassen worden sind, zu berücksichtigen. 

 

3.2 Formale Anforderungen 
(1) Die Gefährdungsbeurteilung nach der Biostoffverordnung muss fachkundig erfolgen. 
Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, hat er sich fach-
kundig beraten zu lassen. Regelungen zur erforderlichen Fachkunde enthält die TRBA 200 
„Anforderungen an die Fachkunde nach Biostoffverordnung“. 

(2) Nach § 4 Absatz 2 BioStoffV ist die Gefährdungsbeurteilung mindestens jedes zweite 
Jahr zu überprüfen, bei Bedarf zu aktualisieren und das Ergebnis zu dokumentieren. Aktuali-
sierungsanlässe sind:  

1. maßgebliche Veränderungen der Arbeitsbedingungen, wie z.B. der Einsatz neuer Ar-
beitsmittel oder Arbeitsverfahren, anderer biologischer Arbeitsstoffe oder Materialien,  

2. neue Informationen, wie z.B. Unfallberichte und Ergebnisse von Unfalluntersuchungen,  

3. Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge,  

4. ungenügende Wirksamkeit der festgelegten Schutzmaßnahmen. 

(3) Für vergleichbare Tätigkeiten und Expositionsbedingungen (z.B. mehrere gleichartige 
Arbeitsplätze) kann der Arbeitgeber eine gemeinsame Gefährdungsbeurteilung durchführen. 
Tätigkeiten, die mit einer hohen Gefährdung verknüpft sind, wie Tätigkeiten der Schutzstufen 
3 und 4, sollten jedoch nicht pauschal, sondern einzeln beurteilt werden. Dies gilt auch für 
Tätigkeiten, die nicht regelmäßig durchgeführt werden wie z.B. Wartungs-, Reparatur- oder 
Instandhaltungsarbeiten. 

(4) Voraussetzung für eine sachgerechte und vollständige Beurteilung der Gefährdungen 
sowie für die Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen ist die Ermittlung 

1. ob Tätigkeiten ausgeübt werden sollen, die einer Schutzstufe (Schutzstufentätigkeiten) 
zuzuordnen sind oder nicht (Nicht-Schutzstufentätigkeiten), 

2. biostoffbezogener Informationen, 

3. tätigkeitsbezogener Informationen. 

(5) Die ermittelten Informationen zur Infektionsgefährdung und den Gefährdungen durch 
sensibilisierende oder toxische Wirkungen sind unabhängig voneinander zu beurteilen. Diese 
Einzelbeurteilungen sind zu einer Gesamtbeurteilung zusammenzufassen. 

(6) Bei der Informationsbeschaffung sind die tätigkeitsrelevanten betriebseigenen Erfahrun-
gen einschließlich der Kenntnisse und Fähigkeiten der Beschäftigten sowie die entsprechen-
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den betrieblichen Unterlagen, wie z.B. Berichte aus den betrieblichen Arbeitsschutzaus-
schuss-Sitzungen, Unfallmeldungen, Erkenntnisse über arbeitsbedingte Erkrankungen und 
ggf. vorliegende innerbetriebliche Unterlagen zu Messungen heranzuziehen. 

 

3.3 Tätigkeiten mit / ohne Schutzstufenzuordnung  
(1) Bei Tätigkeiten mit Biostoffen wird unterschieden zwischen Tätigkeiten mit oder ohne 
Schutzstufenzuordnung.  

Tätigkeiten mit Biostoffen in Laboratorien, in Versuchstierhaltungen, in der Biotechnologie 
und in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes sind einer Schutzstufe zuzuordnen (im Weite-
ren Schutzstufentätigkeiten genannt). Alle anderen Tätigkeiten mit Biostoffen brauchen 
keiner Schutzstufe zugeordnet zu werden (im Weiteren Nicht-Schutzstufentätigkeiten ge-
nannt).  

(2) Bei Schutzstufentätigkeiten sind die vorkommenden oder eingesetzten Biostoffe in der 
Regel bekannt oder zumindest hinreichend bestimmbar. Dies ist bei Nicht-
Schutzstufentätigkeiten überwiegend nicht gegeben; deshalb ist eine umfassende Informati-
onsbeschaffung insbesondere zur Identität der Biostoffe nicht immer möglich, zum Beispiel in 
Kläranlagen und in der Abfallentsorgung. Aufgrund dieser Unterschiede ist die Herange-
hensweise an die Gefährdungsbeurteilung verschieden. Schutzstufentätigkeiten und Nicht-
Schutzstufentätigkeiten werden deshalb in dieser TRBA getrennt geregelt (siehe Abbildung 
2). 
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Abbildung 2: Ablaufschema für die Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit und ohne 

Schutzstufenzuordnung 
*Sensibilisierende/toxische Gefährdungen siehe Nummer 4 Absatz 3 und Anforderungen an Schutz-

maßnahmen siehe Nummer 4.3 Absatz 3 

 
3.4 Ableitung von Schutzmaßnahmen 
(1) Die Schutzmaßnahmen sind entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 
mit dem Ziel festzulegen und umzusetzen, eine Exposition der Beschäftigten zu verhindern 
oder, sofern dies nicht möglich ist, zu minimieren. Dies hat unter den Gesichtspunkten der 
Erforderlichkeit, Eignung und Angemessenheit entsprechend folgender Rangfolge zu ge-
schehen: 

1. Substitution der Biostoffe 
Biostoffe, die eine Gesundheitsgefährdung für Beschäftigte darstellen, sind, soweit dies 
zumutbar und nach der Art der Tätigkeit oder nach dem Stand der Technik möglich ist, 

Tätigkeiten mit Biostoffen? 

Zuordnung von Schutzstufen? Keine weitere Ermittlung 

Schutzstufentätigkeit 
Nummer 4* 

Nicht-Schutzstufentätigkeit 
Nummer 5 

Infektionsgefährdung und 
Schutzstufenzuordnung 

Nummer 4.2  

Anforderungen an  
Schutzmaßnahmen 

Nummer 4.3 

Infektionsgefährdung 
Nummer 5.2 

Sensibilisierende/ 
toxische  

Gefährdungen 
Nummer 5.4 

Anforderungen an 
Schutzmaßnahmen 

Nummer 5.3 

Anforderungen an 
Schutzmaßnahmen  

Nummer 5.5 

Ja Nein 

Ja Nein 
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durch Biostoffe zu ersetzen, die für die Beschäftigten weniger gefährlich sind (z.B. Aus-
wahl von geeigneten Stämmen der Risikogruppe 1 für die Bodensanierung oder als Fut-
termittelzusatzstoffe, Auswahl von Laborstämmen mit einem geringeren Gefährdungspo-
tenzial). 

Substitution der Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel 
Sofern die Gefährdung nicht durch eine Substitution der Biostoffe erreicht werden kann, 
sind Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel so zu gestalten oder auszuwählen, dass Biostoffe 
am Arbeitsplatz nicht frei werden. 

2. Bauliche, technische und organisatorische Schutzmaßnahmen 
Der Arbeitgeber hat die baulichen, technischen und organisatorischen Schutzmaßnah-
men festzulegen, die erforderlich sind, um die Exposition der Beschäftigten so gering wie 
möglich zu halten.  

3. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
Persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Atemschutz, ist dann angemessen, wenn auch 
nach Ausschöpfung der Maßnahmen nach 1 bis 2 der Schutz der Beschäftigten nicht 
ausreichend gewährleistet ist. Belastende persönliche Schutzausrüstungen, wie es be-
stimmte Arten von Atemschutz sind, dürfen dabei keine Dauermaßnahme sein.  

(2) Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen sind der Stand der Technik sowie gesicherte 
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. 

(3) Grundsätzlich sind bei allen Tätigkeiten mit Biostoffen die Hygienemaßnahmen entspre-
chend § 9 Absatz 1 oder 2 der Biostoffverordnung festzulegen und zu treffen. Weitere Maß-
nahmen sind bei Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende, toxi-
sche oder sonstige, die Gesundheit schädigende Wirkungen nicht erforderlich. 

(4) Bereits bestehende Schutzmaßnahmen sind daraufhin zu prüfen, ob sie den in der Ge-
fährdungsbeurteilung ermittelten Anforderungen entsprechen und sind ggf. anzupassen. 
Dies umfasst auch Schutzmaßnahmen, die auf Grund anderer Rechtsvorschriften (z.B. Ge-
fahrstoffverordnung) getroffen wurden (siehe auch Abbildung 1). 

(5) Es ist zu prüfen, ob Maßnahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge zu treffen sind. 

(6) Die erforderlichen Schutzmaßnahmen, die für die jeweilige Wirkung (infektiös, sensibili-
sierend, toxisch) eines Biostoffs ausgewählt wurden, müssen im Rahmen einer Gesamtbeur-
teilung auf einander abgestimmt werden (siehe Nummer 6). 

(7) Psychische Belastungen können in einem Zusammenhang mit dem Gefährdungspoten-
zial von Biostoffen stehen, z.B. bei Tätigkeiten mit hochpathogenen Erregern. Weiterhin kön-
nen psychische Belastungen das Risiko von Unfällen, wie Nadelstichverletzungen erhöhen. 
Darüber hinaus können psychische Belastungen die individuelle Immunabwehr beeinflussen. 
Deshalb sind auch solche Belastungen zu minimieren. 

4. Gefährdungsbeurteilung bei Schutzstufentätigkeiten (§ 5 BioStoffV) 
(1) Die Schutzstufen sind ein Maßstab für die Höhe der Infektionsgefährdung einer Tätigkeit 
und bestimmen das erforderliche Schutzniveau. Sie orientieren sich an der Risikogruppe des 
jeweiligen Biostoffs. Entsprechend den vier Risikogruppen werden vier Schutzstufen 
(Schutzstufe 1 – 4) unterschieden. 
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(2) In den Branchen, in denen Schutzstufentätigkeiten (Nummer 3.3) stattfinden, stehen 
Tätigkeiten mit Biostoffen mit infektiöser Wirkung im Vordergrund. 

(3) Sensibilisierende und toxische Wirkungen von Biostoffen werden nicht über die Schutz-
stufenzuordnung erfasst. Jedoch können auch bei Schutzstufentätigkeiten sensibilisierende 
und toxische Eigenschaften von Biostoffen das Gefährdungspotenzial der Tätigkeiten be-
stimmen, z.B. wenn Biostoffe der Risikogruppe 1, die toxische und/oder sensibilisierende 
Eigenschaften aufweisen, gezielt bei Forschungsarbeiten eingesetzt werden. 

(4) Für die Schutzstufenzuordnung ist die Art der Tätigkeit relevant. Die Vorgehensweise 
unterscheidet sich, je nachdem, ob es sich um gezielte oder nicht gezielte Tätigkeiten han-
delt. 

(5) Bei gezielten Tätigkeiten  

− ist der Biostoff der Art (Spezies) nach bekannt, 
− sind die Tätigkeiten auf den Biostoff ausgerichtet und 
− ist das Ausmaß der Exposition gegenüber dem Biostoff im Normalbetrieb hinreichend 

bekannt oder abschätzbar. 

 
(6) Nicht gezielte Tätigkeiten liegen vor, wenn mindestens eines der drei unter Absatz 5 
genannten Kriterien für eine gezielte Tätigkeit nicht erfüllt ist.  

 
4.1 Informationsermittlung 

4.1.1 Tätigkeitsbezogene Informationen 
(1) Betriebsabläufe, Arbeitsverfahren und Tätigkeiten sowie Arbeitsmittel sind zu erfassen. 
Dabei ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang Beschäftigte gegenüber Biostoffen exponiert 
sein können. Gefährdungen können tätigkeitsabhängig sehr verschieden sein.  

Beispiele für gezielte Tätigkeiten sind: 
− Kultivierung definierter Biostoffe und deren Weiterverarbeitung 
− Verwendung von Referenzstämmen in der Diagnostik 
− Arbeiten mit Zellkulturen 
− Infizieren von Versuchstieren mit Biostoffen 

Beispiele für nicht gezielte Tätigkeiten sind:  
− Untersuchung humaner und tierischer Probenmaterialien (z.B. Blut, Urin, Stuhl, Gewebe) 
− Untersuchung, Behandlung und Pflege von Menschen und Tieren  
− Untersuchung von Umweltproben im Labor (z.B. Boden, Wasser, Luft) 
− Füttern von infizierten Versuchstieren 
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(2) Bei gezielten Tätigkeiten sind Art, Dauer, Höhe und Häufigkeit der Exposition in der Re-
gel bekannt oder zumindest hinreichend abschätzbar. Dies kann ggf. auch der Fall bei nicht 
gezielten Tätigkeiten sein, z.B. bei der Fütterung von Versuchstieren, die zuvor (gezielt) infi-
ziert wurden oder bei der Bearbeitung von Proben, deren Infektionsstatus bekannt ist.  

(3) Es ist weiterhin zu ermitteln, ob aus vergleichbaren Tätigkeiten mit Biostoffen Erkennt-
nisse existieren  

− über Gefährdungen, Belastungs- und Expositionssituationen einschließlich psychischer 
Belastungen, 

− über tätigkeitsbedingte Erkrankungen und Gegenmaßnahmen sowie 

− aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge. 

Hinweis: Informationen zu vergleichbaren Tätigkeiten können z.B. den Informationsschriften 
der Länder, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder der Unfallversiche-
rungsträger entnommen werden. 

 

4.1.2 Biostoffbezogene Informationen 
(1) Für die Gefährdungsbeurteilung sind die Eigenschaften der bekannten und möglicher-
weise vorkommenden Biostoffe zu ermitteln. Dazu gehören  

− die Risikogruppe,  

− die erregerspezifischen Übertragungswege,  

− sofern verfügbar – weitere spezifische Informationen, wie z.B. Infektionsdosis, infektiöse 
Stadien etc. und 

− mögliche sensibilisierende oder toxische Wirkungen. 

Hinweis: Allgemeine Informationen zur Infektionsgefährdung und zu Übertragungswegen 
finden sich in Anlage 1, Teil 1 und Teil 4. Informationsquellen für weitere biostoffbezogene 
Daten finden sich in Nummer 10 „Literaturverzeichnis“.  

 
4.2 Beurteilung der Infektionsgefährdung und Schutzstufenzuordnung 
(1) Auf der Grundlage der ermittelten Informationen ist die Infektionsgefährdung zu beurtei-
len und sind die Tätigkeiten einer Schutzstufe zuzuordnen. Die Schutzstufen sind ein Maß-
stab für die Höhe der Infektionsgefährdung. Für die Zuordnung zu einer Schutzstufe ist aus-
schließlich die Infektionsgefährdung relevant und nicht die sensibilisierenden und toxischen 
Wirkungen. 

(2) Die Schutzstufenzuordnung wird folgendermaßen durchgeführt:  

Beispiel 
Das Fiebermessen eines an Hepatitis B erkrankten Patienten mit einem Infrarot-Fieber-
thermometer stellt keine gefährdende Tätigkeit dar, da ein Kontakt zu Hepatitis-B-Viren 
(HBV) unwahrscheinlich ist. Dagegen birgt das Verbinden einer offenen Wunde beim glei-
chen Patienten die Gefahr einer Exposition gegenüber HBV durch Blutkontakt. 
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− Bei gezielten Tätigkeiten leitet sich die Schutzstufe direkt von der Risikogruppe der ge-
handhabten Biostoffe ab. Erfolgen z.B. Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 2, so 
werden diese der Schutzstufe 2 zugeordnet. Kommen unterschiedliche Biostoffe vor, so 
ist der Biostoff mit der höchsten Risikogruppe maßgebend für die Schutzstufenzuord-
nung.  

− Bei nicht gezielten Tätigkeiten richtet sich die Schutzstufe nicht zwingend nach dem 
Biostoff mit der höchsten Risikogruppe, sondern nach dem Grad der Infektionsgefähr-
dung für die Beschäftigten. Dieser ist auf der Grundlage folgender Kriterien zu bestim-
men: 

− Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von Biostoffen unter Einbeziehung ihrer jeweili-
gen Risikogruppe; 

− spezifische Eigenschaften des Biostoffs (z.B. Überlebensfähigkeit unter den Bedin-
gungen am Arbeitsplatz; stadienspezifische Infektiosität, Abhängigkeit von Vektoren); 

− der Art der Tätigkeit (z.B. manuelle Arbeitsschritte oder automatisierte Verfahren, 
Verletzungsgefahren, Aerosolbildung);  

− der Art, Dauer, Höhe und Häufigkeit der ermittelten Exposition. 
(3) Es kann keine höhere Schutzstufe festgelegt werden, als es der Biostoff mit der höchs-
ten Risikogruppe vorgibt. 

 

4.3 Anforderungen an Schutzmaßnahmen 
(1) Die Schutzstufe ist ausschlaggebend für die Festlegung der notwendigen Schutzmaß-
nahmen. Diese sind entsprechend den in Nummer 3.4 festgelegten Grundsätzen festzulegen 
und umzusetzen. Bei Tätigkeiten der Schutzstufe 1 sind die Hygienemaßnahmen entspre-
chend § 9 Absatz 1 und 2 BioStoffV bzw. der TRBA 500 ausreichend. Ansonsten müssen die 
Schutzmaßnahmen geeignet sein, bei 

− Tätigkeiten der Schutzstufe 2 die Exposition der Beschäftigten zu minimieren,  

− Tätigkeiten der Schutzstufen 3 die Exposition der Beschäftigten zu verhindern, 

− Tätigkeiten der Schutzstufen 4 die Exposition der Beschäftigten sicher zu verhindern. 

(2) Die geltenden TRBA für Schutzstufentätigkeiten sind anzuwenden. Die Technischen 
Regeln TRBA 100 „Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in La-
boratorien“ und TRBA 120 „Versuchstierhaltung“ geben Hilfestellungen bei der Gefähr-
dungsbeurteilung in Laboratorien bzw. in der Versuchstierhaltung. Sie enthalten beispielhafte 
Schutzstufenzuordnungen unter anderem für typische nicht gezielte Tätigkeiten in diesen 
Arbeitsbereichen. Die TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der 
Wohlfahrtspflege“ gibt Hilfestellung zur Gefährdungsbeurteilung im Gesundheitswesen und 
in der Wohlfahrtspflege. Sie legt die Kriterien für die Schutzstufen 1 – 4 der entsprechenden 
(durchweg nicht gezielten) Tätigkeiten fest und unterlegt diese mit Beispielen. 

(3) Sensibilisierende und toxische Wirkungen sind gesondert zu bewerten. Es ist zu prüfen, 
ob die auf der Grundlage der Schutzstufe festgelegten Schutzmaßnahmen ausreichen. Ist 
dies nicht der Fall, sind weitergehende Maßnahmen notwendig. 

Hinweis: Sind die Tätigkeiten der Schutzstufe 1 zugeordnet, können ggf. Einzelmaßnahmen 
der Schutzstufe 2 (z.B. Arbeiten unter einer Sicherheitswerkbank) einen ausreichenden 
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Schutz vor den sensibilisierenden und toxischen Wirkungen gewährleisten. In höheren 
Schutzstufen kann davon ausgegangen werden, dass die dort zutreffenden Schutzmaßnah-
men in der Regel ausreichend sind.  

 

5. Gefährdungsbeurteilung bei Nicht-Schutzstufentätigkeiten (§ 6 BioStoffV) 
Nicht-Schutzstufentätigkeiten sind alle Tätigkeiten mit Biostoffen, die nicht in Laboratorien, 
in der Versuchstierhaltung, in der Biotechnologie sowie in Einrichtungen des Gesundheits-
dienstes stattfinden (siehe Nummer 3.3). Solche Tätigkeiten werden beispielsweise in der 
Land- und Forstwirtschaft, in der Veterinärmedizin, in der ambulanten Pflege, in der Abfall- 
und Abwasserwirtschaft, in Schlachtbetrieben, im Zoohandel, bei Arbeiten an bestehenden 
Sanitäranlagen, bei Reinigungs- und Sanierungsarbeiten oder in Biogasanlagen durchge-
führt.  
 

5.1 Informationsermittlung bei Nicht-Schutzstufentätigkeiten 

5.1.1 Tätigkeitsbezogene Informationen 
(1) Betriebsabläufe und Arbeitsverfahren sind so zu erfassen, dass die einzelnen Tätigkeiten 
überprüft werden können hinsichtlich 

1. der Möglichkeit einer Freisetzung von Biostoffen und einer Exposition der Beschäftigten,  

2. der Art der Exposition sowie 

3. der Höhe, Dauer und Häufigkeit der Exposition insbesondere bei Biostoffen mit sensibili-
sierenden oder toxischen Wirkungen. 

(2) Eine Exposition liegt vor, wenn Beschäftigte bei ihren Tätigkeiten mit Biostoffen in Kon-
takt kommen. Entscheidend für den Grad der Gefährdung ist die Art und das Ausmaß der 
Exposition in Verbindung mit den Eigenschaften des Biostoffs. Bei infektiösen Biostoffen sind 
erregerspezifisch unterschiedliche Übertragungswege für das Infektionsgeschehen relevant 
(zu den Übertragungswegen siehe Anlage 1 Teil 1 und Teil 4).  

 

(3) Die sensibilisierenden oder toxischen Wirkungen von Biostoffen kommen z.B. bei Auf-
nahme von Schimmelpilz- oder Endotoxinbelasteter Luft über die Atemwege zum Tragen. 

(4) Die Art der Exposition ist von zentraler Bedeutung für die Auswahl geeigneter Schutz-
maßnahmen, deren Ziel die Unterbrechung möglicher Übertragungswege bzw. der Aufnah-
mepfade von Biostoffen ist. 

(5) Zur Ermittlung der Art, Häufigkeit und Höhe der Exposition sind die Betriebsabläufe, Ar-
beitsverfahren, Arbeitsmittel und Tätigkeiten daraufhin zu prüfen, ob es zu einer Freisetzung 
von Biostoffen kommt und auf welche Weise diese erfolgt. Im Hinblick auf die Höhe der Ex-

Beispiel 
Legionellen müssen über die Atemwege aufgenommen werden, um zu einer Infektion zu 
führen, wohingegen bei Tetanuserregern eine Verletzung der Haut die Voraussetzung für 
eine Infektion ist. 
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position sind beispielsweise die Menge und Beschaffenheit der gehandhabten Materialien 
sowie die Intensität der mechanischen Bearbeitung von Bedeutung.  

 

(6) Es ist zu prüfen, ob Bedingungen gegeben sind, die z.B. eine Besiedlung von Materialien 
mit Biostoffen bzw. eine Vermehrung schon vorhandener Biostoffe ermöglichen. Faktoren, 
die dabei eine Rolle spielen können, sind z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Wärme, geringe Durch-
lüftung, mangelhafte Reinigung und Hygiene, wobei Staub und sonstige Verunreinigungen 
als Nahrungsgrundlage für Biostoffe dienen können.  

(7) Erfahrungen und Erkenntnisse aus vergleichbaren Tätigkeiten, ggf. auch aus anderen 
Branchen, sind zu berücksichtigen, z.B.  

− zur Exposition, sofern vorhanden auch aus Messungen und 

− zu tätigkeitsbedingten Erkrankungen. 

Entsprechende Informationen können ggf. bei den Präventionsabteilungen der Unfallversi-
cherungsträger oder den Arbeitsschutzbehörden der Länder abgefragt werden oder aus Un-
fallberichten oder der arbeitsmedizinischen Vorsorge hervorgehen. 

 

5.1.2 Biostoffbezogene Informationen  
(1) In der Regel können die vorkommenden Biostoffe nicht umfassend und genau ermittelt 
werden, da sie nach Tätigkeit und Arbeitsmaterial zeitlich und örtlich variieren können und 
auch von äußeren Einflussfaktoren (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit) abhängig sind. Bei der 
Informationsermittlung sind deshalb die Biostoffe zu berücksichtigen, mit denen bei der 
Durchführung der zu beurteilenden Tätigkeit erfahrungsgemäß zu rechnen ist. In Nummer 10 
„Literaturverzeichnis“ finden sich entsprechende Informationsquellen.  

(2) Für die ermittelten Biostoffe ist, sofern möglich, festzustellen 

1. welche gesundheitsschädigenden Eigenschaften sie besitzen (infektiös, sensibilisierend, 
toxisch), in welche Risikogruppen sie eingestuft sind und 

2. über welche Übertragungswege bzw. Aufnahmepfade sie aufgenommen werden. 

(3) Die Informationsermittlung beinhaltet die Prüfung, ob 

− lediglich mit dem Vorkommen der Biostoffe zu rechnen ist, 

Beispiel 
Die Staubbildung ist bei der Bearbeitung trockener Naturrohmaterialien, wie Heu, Stroh, Ge-
treide oder Zwiebeln höher als bei vergleichbaren Tätigkeiten mit feuchtem Material. Auch 
der Grad der Verarbeitung kann die Höhe der Exposition beeinflussen. Bei Tätigkeiten mit 
Rohbaumwolle ist die Exposition in der Regel höher als bei Tätigkeiten mit dem fertigen Ge-
webe. Bei Tätigkeiten mit Flüssigkeiten kann es je nach Arbeitsverfahren zu einer Aerosolbil-
dung kommen (z.B. Tätigkeiten mit Hochdruckreinigern, Schleifprozesse, Fräsen). Auch die 
Arbeitsplatzbedingungen können die Höhe der Exposition beeinflussen, wie z.B. schlechte 
Lüftungsbedingungen. 
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− mit einer Exposition gegenüber Biostoffen, insbesondere der Risikogruppe 3 zu rechnen 
ist, 

− genau bekannt ist, dass Biostoffe der Risikogruppe 3 vorliegen. 

(4) Beim Vorkommen von sensibilisierend und toxisch wirkenden Biostoffen muss keine Dif-
ferenzierung zwischen einzelnen Arten vorgenommen werden. Hier reicht beispielsweise die 
Information, dass bei der Sortierung von Abfällen regelhaft Schimmelpilze vorkommen.  

(5) Bei der Informationsermittlung ist zusätzlich zu prüfen, ob aufgrund besonderer Situatio-
nen Biostoffe berücksichtigt werden müssen, die normalerweise nicht vorkommen. Dies ist 
zum Beispiel in der Nutztierhaltung der Fall, wenn eine bestimmte Tierseuche auftritt oder in 
Parkanlagen, bei denen aufgrund der Nutzung durch die Drogenszene mit weggeworfenen, 
benutzten Spritzen zu rechnen ist. Zu berücksichtigen ist auch das Vorkommen von Tieren, 
die Infektionserreger übertragen oder ausscheiden können, zum Beispiel von Ratten bei der 
Kanalreinigung. 

(6) Regionale oder jahreszeitliche Unterschiede sind zu berücksichtigen. So spielen z.B. 
durch Vektoren übertragbare spezifische Krankheitserreger nur in bestimmten Regionen eine 
Rolle.  

 

(7) Im Hinblick auf eine mögliche Infektionsgefährdung ist in Arbeitsbereichen von Nicht-
Schutzstufentätigkeiten in der Regel mindestens mit dem Vorkommen von Biostoffen der 
Risikogruppe 1 und 2 zu rechnen. Für einige Arbeitsbereiche ist das mögliche oder gesicher-
te Vorkommen von Biostoffen der Risikogruppe 3 bei der Beurteilung der Infektionsgefähr-
dung ausschlaggebend. Einen Überblick gibt Anlage 3. 

(8) Im Hinblick auf mögliche sensibilisierende oder toxische Wirkung ist in Arbeitsbereichen 
von Nicht-Schutzstufentätigkeiten in der Regel von einer Mischexposition von sensibilisie-
rend und toxisch wirkenden Biostoffen auszugehen.  

Hinweis: Allgemeine Informationen zu den möglichen Wirkungen durch Biostoffe und zu 
Übertragungswegen finden sich in der Anlage 1. 
 

5.2 Konvention zur Beurteilung der Infektionsgefährdung 
(1) Bei der Beurteilung der Infektionsgefährdung werden die nachfolgenden Gefährdungska-
tegorien als Konvention festgelegt. 

− Keine oder eine vernachlässigbare Infektionsgefährdung: 
− Es kommen nur Biostoffe der Risikogruppen 1 und 2 vor und eine Exposition ist un-

wahrscheinlich oder geringfügig.  

− Es kommen nur Biostoffe der Risikogruppen 1 und 2 vor und eine Exposition gegen-
über diesen Biostoffen besteht. Es gibt aber keine Erkenntnisse zum Auftreten be-
rufsbedingter Infektionskrankheiten bei diesen oder vergleichbaren Tätigkeiten oder 
Arbeitsbedingungen.  

− Infektionsgefährdung vorhanden: 

Beispiele für Vektoren sind Zecken und Mücken. Aber auch Nagetiere, Hunde, Katzen 
oder Fledermäuse können als Vektoren Krankheitserreger übertragen. 
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− Es kommen Biostoffe der Risikogruppen 1und 2 vor und eine Exposition gegenüber 
diesen Biostoffen besteht. Es gibt Erkenntnisse zum Auftreten berufsbedingter Infek-
tionskrankheiten bei diesen oder vergleichbaren Tätigkeiten oder Arbeitsbedingun-
gen.  

− Wenn mit einer Exposition gegenüber Biostoffen der Risikogruppe 3 zu rechnen ist, 
ist grundsätzlich davon auszugehen, dass eine Infektionsgefährdung vorhanden ist.  

(2) In der Anlage 3 sind beispielhaft branchentypische Tätigkeiten, die dort vorkommenden 
infektiösen Biostoffe mit ihren Übertragungswegen und die entsprechenden Gefährdungska-
tegorien zusammengefasst.  

 
5.3 Anforderungen an Maßnahmen zum Schutz vor einer Infektionsgefährdung 
(1) Die Schutzmaßnahmen sind entsprechend den in Nummer 3.4 festgelegten Grundsätzen 
festzulegen und zu treffen. Dabei steigen die Anforderungen mit der Höhe der Gefährdung.  

− Bei Tätigkeiten ohne oder mit einer vernachlässigbaren Infektionsgefährdung sind die 
allgemeinen Hygienemaßnahmen entsprechend § 9 Absatz 1 der Biostoffverordnung in 
der Regel ausreichend.  

− Bei Tätigkeiten mit vorhandener Infektionsgefährdung müssen die Schutzmaßnahmen 
geeignet sein, eine Exposition der Beschäftigten zu minimieren.  

(2) In besonderen Fällen, wie dem Ausbruch einer Tierseuche durch Biostoffe der Risiko-
gruppe 3 oder Sanierungsarbeiten an alten Gerbereistandorten mit lebensfähigen Milz-
brandsporen, müssen die Schutzmaßnahmen geeignet sein, eine Exposition der Beschäftig-
ten sicher zu verhindern. 

(3) Bei Tätigkeiten, die mit solchen vergleichbar sind, die einer Schutzstufenzuordnung un-
terliegen, z.B. in der ambulanten Pflege oder in der Veterinärmedizin, können aus den 
Schutzstufen geeignete Schutzmaßnahmen ausgewählt werden (siehe Nummer 4.3). 
 
5.4 Konvention zur Beurteilung der Gefährdung durch luftgetragene sensibilisierend 

und toxisch wirkende Biostoffe  
Für die Beurteilung der Gefährdung durch die sensibilisierende und toxische Wirkung von 
Biostoffen sind insbesondere die Expositionshöhe, -dauer und -häufigkeit von Bedeutung. 
Zur Beurteilung der Expositionshöhe werden drei Expositionsstufen als Konvention festge-
legt. Nach Berücksichtigung von Dauer und Häufigkeit der Exposition gelangt man zu den 
Gefährdungsstufen „erhöht“, „hoch“, „sehr hoch“, auf deren Grundlage die Anforderungen an 
Schutzmaßnahmen festgelegt werden. Diese Konventionen sind insbesondere für die Bran-
chen und Tätigkeiten, die nicht von einer spezifischen TRBA abgedeckt sind, für die Gefähr-
dungsbeurteilung heranzuziehen. 
 

5.4.1 Expositionsstufen für luftgetragene Biostoffe 
(1) Dem Konzept der Expositionsstufen liegt die Annahme zugrunde, dass die Gefährdung 
mit der Höhe der Exposition steigt. Die Expositionsstufen sind in Form einer Konvention fest-
gelegt. 

(2) Am Arbeitsplatz sind es insbesondere die luftgetragenen sensibilisierenden Biostoffe, die 
in hoher Konzentration über lange Zeit und wiederholt eingeatmet, zur Sensibilisierung bis 
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hin zu allergischen Atemwegserkrankungen führen können. Für die Beurteilung des sensibi-
lisierenden Potenzials liegen weder Arbeitsplatzgrenzwerte noch Dosis-
Wirkungsbeziehungen vor.  

(3) Toxisch wirkende Biostoffe können systemische oder lokale Effekte (z.B. Atemtrakt, Au-
genschleimhäute) bewirken. Für die toxische Wirkung von Pilzen oder Bakterien gibt es kei-
ne Dosis-Wirkungsbeziehungen und somit auch keine gesundheitsbasierten Grenzwerte.  

(4) Die Höhe der Exposition gegenüber sensibilisierenden oder toxischen Biostoffen in der 
Luft am Arbeitsplatz wird auf der Basis von Konventionen in folgende Expositionsstufen un-
terteilt: 

− Expositionsstufe „erhöht“ 
− Expositionsstufe „hoch“  
− Expositionsstufe „sehr hoch“ 

(5) Für die Zuordnung zu Expositionsstufen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:  

a) anhand von Messwerten,  

b) anhand von Materialeigenschaften, Tätigkeits- und Arbeitsplatzmerkmalen.  

a) Zuordnung von Tätigkeiten anhand von Messwerten 
Auch wenn die Biostoffverordnung keine Messverpflichtung vorgibt, können Arbeitsplatz-
messungen oder die Nutzung bestehender Messwerte, ggf. aus vergleichbaren Tätigkeiten, 
für die Gefährdungsbeurteilung hilfreich sein. Geeignet sind nur Messwerte, die auf einer 
standardisierten Messmethodik basieren und für die repräsentative Werte für die Hinter-
grundbelastung vorliegen (siehe Anlage 2). Liegen für eine Tätigkeit Messwerte für verschie-
dene Biostoffe vor, sind die mit der höchsten Expositionsstufenzuordnung entscheidend.  

 

Schimmelpilze 

Die Expositionsstufen für luftgetragene Schimmelpilze werden wie folgt festgelegt: 

− Expositionsstufe „Erhöht“  
10.000 (104) bis 100.000 (105) KBE*/m³; in diesem Bereich ist die Arbeitsplatzkonzentra-
tion erhöht. 

− Expositionsstufe „Hoch“ 
100.000 (105) bis 1.000.000 (106) KBE/m³; in diesem Bereich ist die Arbeitsplatzkonzent-
ration hoch. 

− Expositionsstufe „Sehr hoch“ 
größer 106 KBE/m³; in diesem Bereich ist die Arbeitsplatzkonzentration sehr hoch. 

* KBE steht für Koloniebildende Einheiten 

 

Endotoxine  

Die Expositionsstufen für luftgetragene Endotoxine werden wie folgt festgelegt: 

− Expositionsstufe „Erhöht“ 
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100 (102) bis 1.000 (103) EU*/m³; in diesem Bereich ist die Arbeitsplatzkonzentration er-
höht. 

− Expositionsstufe „Hoch“ 

1.000 (103) bis 10.000 (104) EU/m³; in diesem Bereich ist die Arbeitsplatzkonzentration 
hoch. 

− Expositionsstufe „Sehr hoch“ 

größer 104 EU/m³; in diesem Bereich ist die Arbeitsplatzkonzentration sehr hoch. 

* EU steht für Endotoxineinheiten (englisch endotoxin units) 

 

Die Expositionsstufen sind nicht gesundheitsbasiert. Sie orientieren sich an der natürlichen 
Hintergrundkonzentration von Biostoffen in der Außenluft (vergleiche Anlage 2). 

b) Zuordnung von Tätigkeiten anhand von Materialeigenschaften, Tätigkeits- und Ar-
beitsplatzmerkmalen 

Liegen keine Werte von Arbeitsplatzmessungen vor, so ist eine Orientierung anhand Materi-
aleigenschaften, Tätigkeits- und Arbeitsplatzmerkmalen möglich.  

Bei Tätigkeiten mit Materialien, die Biostoffe enthalten, mit Biostoffen kontaminiert oder be-
siedelt sind, z.B. unbehandelten Naturmaterialen oder Abfällen, ist in der Regel mit der Frei-
setzung von Biostoffen in die Atemluft und einer erhöhten Exposition zu rechnen, es sei denn 
die Freisetzung ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für Tätigkeiten mit Tieren, Tiermaterialien 
wie Tierhaaren oder tierischen Ausscheidungen. Tätigkeiten mit geringem Umfang insbe-
sondere hinsichtlich der gehandhabten Menge, fallen in der Regel nicht in die Expositions-
stufe „Erhöht“, z.B. das Bestücken von Obst- und Gemüseauslagen im Einzelhandel. 

Ob die Tätigkeiten den Expositionsstufen „Hoch“ oder „Sehr hoch“ zuzuordnen sind, hängt 
von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen: 

Materialeigenschaften 

− unbehandelte Naturprodukte, z.B. Jute, Hopfen, Reet 

− Sichtbarer Schimmelpilzbefall, z.B. Sanierung von Archivgut  

− Hohe spezifische Oberfläche, z.B. Holzhackschnitzel, Kräuter und Gewürze 

− Neigung zur Staubfreisetzung, z.B. Heu, Getreide 

− Grad der Verarbeitung, z.B. bei Baumwolle oder Flachs 

 

Tätigkeitsbezogene Faktoren 

− Intensität der Bewegung oder Be- und Verarbeitung der Materialien, z.B. Rüttelsiebe, of-
fene Übergabestellen von Förderbändern 

− unmittelbarer Kontakt zu kontaminierten Materialien 

− Menge der gehandhabten Materialien, z.B. im Großhandelsmaßstab 

− Dauer und Häufigkeit der zu bewertenden Tätigkeit 

− Tätigkeiten mit Aerosolbildung, z.B. beim Einsatz von Hochdruckreinigern, beim Fräsen 
oder Schleifen  
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Arbeitsplatzbezogene Faktoren 

− Arbeiten in geschlossenen Räumen mit unzureichender Lüftung, z.B. in Hallen ohne 
Querlüftung 

− Lagerbedingungen, die eine Vermehrung von Biostoffen begünstigen, z.B. Lagerung im 
Außenbereich mit Witterungseinfluss 

− Ausfall technischer Einrichtungen, z.B. Lüftung, Trocknungsprozesse 

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass mit der Zahl der Faktoren die zutreffen, die Höhe 
der Exposition steigt. 

Bei Unsicherheiten über die Höhe der Exposition können Arbeitsplatzmessungen gemäß 
TRBA 405 „Anwendung von Messverfahren und technischen Kontrollwerten für luftgetragene 
Biologische Arbeitsstoffe“ hilfreich sein. 

In der Tabelle in der Anlage 4 werden Tätigkeiten und die damit in der Regel verbundene 
Expositionsstufe beispielhaft aufgelistet.  
 

5.4.2 Beurteilung der Expositionsdauer und -häufigkeit 
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass bei sensibilisierend und toxisch wirkenden 
Biostoffen die Gefährdung auch mit der Dauer und der Häufigkeit der Exposition steigt bzw. 
bei kurzzeitigen und seltenen Tätigkeiten geringer ist als bei regelmäßigen und dauerhaften 
Tätigkeiten. 

Für die weiteren Beurteilungsschritte werden die Expositionsdauer und -häufigkeit zur Expo-
sitionszeit zusammengefasst (Tabelle 1). 

 
Tabelle 1:Konvention zur Beurteilung der Expositionszeit 

 Expositionsdauer  

 Expositionshäufigkeit 
bis zu zwei Stunden 

pro Arbeitstag 
länger als zwei Stunden 

pro Arbeitstag 

 Weniger als 30 Arbeitstage im Jahr kurz mittel 

 30 und mehr Arbeitstage im Jahr mittel lang 

 
Bei Tätigkeiten an wechselnden Arbeitsplätzen (z.B. bei der Schimmelpilzsanierung in Ge-
bäuden) kann die Expositionshäufigkeit als Kriterium nicht immer sinnvoll angewendet wer-
den. In diesen Fällen ist die Gefährdung auf der Grundlage der Expositionsstufe und der 
Expositionsdauer abzuleiten. 
 

5.4.3 Konvention für die zusammenfassende Beurteilung der Gefährdungen durch 
sensibilisierende und toxische Biostoffe  

Für die Gefährdungsbeurteilung müssen die Expositionsparameter Höhe, Dauer und Häufig-
keit zusammengeführt werden.  
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Durch die Kombination der Expositionsstufe und -zeit lässt sich eine Abstufung der Gefähr-
dung durch sensibilisierende und toxische Biostoffe ableiten, was die Grundlage für die An-
forderungen an Schutzmaßnahmen darstellt (siehe Tabelle 2). 

 
Tabelle 2: Ableitung von Gefährdungsstufen für Tätigkeiten mit sensibilisierend und toxisch 

wirkenden Biostoffen 

 Expositionsstufe 

 

Expositionszeit 

erhöht hoch sehr hoch 

Kurz Erhöhte Gefährdung Erhöhte Gefährdung Hohe Gefährdung 

Mittel Erhöhte Gefährdung Hohe Gefährdung Hohe Gefährdung 

Lang Erhöhte Gefährdung Hohe Gefährdung Sehr hohe  
Gefährdung 

 
5.5 Anforderungen an Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdung durch sensibilisie-

rende und toxische Biostoffe  
(1) Grundsätzliches Ziel der Schutzmaßnahmen ist die Minimierung der Exposition der Be-
schäftigten gegenüber sensibilisierenden und toxischen Biostoffen. Unabhängig von den 
Gefährdungsstufen sind immer die allgemeinen Hygienemaßnahmen nach § 9 Absatz 1 der 
Biostoffverordnung einzuhalten. Weitergehende Schutzmaßnahmen, z.B. gemäß § 9 Ab-
satz 3 der Biostoffverordnung, sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurteilung anzu-
wenden:  

a) Erhöhte Gefährdung durch sensibilisierende und toxische Biostoffe 

− Zusätzlich zu den Hygienemaßnahmen nach § 9 BioStoffV Absatz 1 sind die erforderli-
chen organisatorischen Maßnahmen so auszuwählen und zu treffen, dass die Exposi-
tion der Beschäftigten minimiert wird.  

− Es ist zu prüfen, ob über Punkt 1 hinaus auch technische oder bauliche Maßnahmen 
zu treffen sind, wenn diese Maßnahmen mit angemessenem Aufwand umsetzbar sind.  

− Sind die vorgenannten Maßnahmen nicht ausreichend, kann das Tragen von persönli-
cher Schutzausrüstung (PSA) zusätzlich erforderlich sein. 

b) Hohe Gefährdung durch sensibilisierende und toxische Biostoffe 

− Zusätzlich zu den allgemeinen Hygienemaßnahmen nach § 9 BioStoffV Absatz 1 sind 
bauliche, technische oder organisatorische Maßnahmen so auszuwählen und zu tref-
fen, dass eine Exposition verhindert wird oder mindestens um eine Gefährdungsstufe 
verringert wird. Dies kann beispielsweise durch Verkürzung der Dauer und Häufigkeit 
der Tätigkeiten oder durch Änderungen im Arbeitsverfahren erfolgen. 

− Kann trotz Ausschöpfung technischer, baulicher oder organisatorischer Maßnahmen 
nicht erreicht werden, dass die Exposition um eine Gefährdungsstufe verringert wird, 
ist den Beschäftigten geeignete PSA zur Verfügung zu stellen. Die PSA ist zu tragen. 

c) Sehr hohe Gefährdung durch sensibilisierende und toxische Biostoffe 

− Zusätzlich zu den allgemeinen Hygienemaßnahmen nach § 9 Absatz 1 BioStoffV sind 
bauliche, technische oder organisatorische Maßnahmen so auszuwählen und zu tref-
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fen, dass eine Exposition verhindert wird oder die Exposition mindestens um zwei Ge-
fährdungsstufen verringert wird.  

− Kann durch Ausschöpfung technischer, baulicher oder organisatorischer Maßnahmen 
nur eine Verringerung um eine Gefährdungsstufe erreicht werden, ist den Beschäftig-
ten geeignete PSA zur Verfügung zu stellen. Die PSA ist zu tragen. 

Hinweise: Im Einzelfall, etwa bei einem Arbeitnehmer mit einer arbeitsplatzrelevanten Aller-
gie, kann sogar eine vollständige Vermeidung der Exposition erforderlich sein. 
Kriterien zur Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung finden sich in der Stellungnahme 
des ABAS „Kriterien zur Auswahl der PSA bei Gefährdungen durch biologische Arbeitsstoffe“ 
[1]. Belastende persönliche Schutzausrüstung ist für jeden Beschäftigten auf das unbedingt 
erforderliche Minimum zu beschränken. 

(2) Es ist zu prüfen, ob Maßnahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge erforderlich sind. 

 

6. Zusammenfassende Beurteilung zur Ableitung von Schutzmaßnahmen 
(1) Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen müssen alle vorhandenen Gefährdungen 
durch Biostoffe berücksichtigt werden. Die jeweils erforderlichen Schutzmaßnahmen müssen 
zu einem Gesamtkonzept zusammengeführt werden. 

(2) Die zusammenfassende Beurteilung ist auf der Ebene der Schutzmaßnahmen vorzu-
nehmen. Bestehen beispielsweise aufgrund der infektiösen Gefährdung höhere Anforderun-
gen an Schutzmaßnahmen als aufgrund der sensibilisierend/toxischen Wirkung, so sind die 
Anforderungen entsprechend der höheren Gefährdung maßgeblich. 

(3) Die Schutzmaßnahmen, die aufgrund unterschiedlicher Gefährdungen getroffen werden, 
dürfen sich in ihrer Wirksamkeit nicht gegenseitig einschränken oder behindern. 

 

7. Wirksamkeitsprüfung 
(1) Die Prüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen ist integraler Bestand-
teil der Gefährdungsbeurteilung. Sie umfasst neben der Betrachtung der baulichen und tech-
nischen Schutzmaßnahmen auch die Betrachtung der organisatorischen und persönlichen 
Schutzmaßnahmen.  

(2) Es ist festzulegen, wie und in welchen Abständen die Wirksamkeitskontrolle der 
Schutzmaßnahmen erfolgt. Bei technischen Schutzmaßnahmen ist die Funktion nach § 8 
Absatz 6 BioStoffV regelmäßig und deren Wirksamkeit mindestens jedes zweite Jahr zu 
überprüfen. Das Ergebnis und das Datum der Wirksamkeitsprüfung sind zu dokumentieren. 

(3) Eine Überprüfung der Schutzmaßnahmen wird notwendig, wenn es Anhaltspunkte für 
eine unzureichende Wirksamkeit gibt. Diese lassen sich z.B. aus dem Unfallgeschehen, dem 
Auftreten von Erkrankungen oder Kreuzkontaminationen (z.B. in Laboratorien) ableiten oder 
ergeben sich aus Hinweisen auf das Nichteinhalten organisatorischer oder persönlicher 
Schutzmaßnahmen. 

(4) Die Wirksamkeitsprüfung muss auf das Ziel der Schutzmaßnahmen abgestimmt sein. 
Beispiele sind der angestrebte Rückgang bzw. die Minimierung von Verletzungen durch die 
Verwendung sicherer Arbeitsmittel, die Minimierung der luftgetragenen Belastung durch 
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Biostoffe, die Einhaltung von Hygienevorgaben oder die richtige Verwendung persönlicher 
Schutzausrüstungen. 

(5) Von einer wirksamen Minimierung der Exposition ist auszugehen, wenn die Gefähr-
dungsstufen „hoch“ mindestens um eine Stufe bzw. die Gefährdungsstufe „sehr hoch“ um 
mindestens zwei Stufen nach Nummer 5.4.2 reduziert werden (siehe auch Nummer 5.5).  

(6) Wurde für bestimmte Arbeitsbereiche, Arbeitsverfahren oder Anlagen ein technischer 
Kontrollwert (TKW) gemäß der TRBA 405 „Anwendung von Messverfahren und technischen 
Kontrollwerten für luftgetragene Biostoffe“ festgelegt, so ist dieser Wert für die Wirksamkeits-
prüfung der entsprechenden technischen Schutzmaßnahmen heranzuziehen. 

(7) Ist kein TKW festgelegt, kann die Wirksamkeit der technischen Schutzmaßnahmen auch 
durch die Überprüfung von zugrunde gelegten Soll-Parametern erfolgen. Im Fall der Lüf-
tungstechnik sind solche Parameter beispielsweise 

− Einströmgeschwindigkeit, 

− Erfassungsgeschwindigkeit, 

− Erfassungsluftstrom. 

Hinweise für die Wirksamkeitsprüfung können sich aus den Angaben der Hersteller für den 
korrekten Betrieb von Anlagen oder Arbeitsmitteln ergeben oder sind dort zu erfragen.  

(8) Ob Schutzmaßnahmen wirksam sind, kann ggf. auch durch Messungen geeigneter Pa-
rameter überprüft werden. Je nach Arbeitsbereich können dies beispielsweise die Luftkon-
zentrationen der jeweils relevanten Biostoffe oder definierter Leitorganismen sein, die durch 
standardisierte Messverfahren zu erfassen sind.  

(9) Die Wirksamkeit persönlicher Schutzausrüstungen hängt neben der korrekten Auswahl 
auch von der richtigen Verwendung ab.  
 

8. Dokumentation 
(1) Gemäß § 8 BioStoffV i. V. m. § 6 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber die 
Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren und auf Verlangen der zuständigen Behörde vor-
zulegen.  

(2) Die Beurteilung muss so durchgeführt und dokumentiert werden, dass die getroffenen 
Entscheidungen nachvollziehbar sind.  

(3) Aus den Dokumentationsunterlagen müssen mindestens hervorgehen: 

− Zeitpunkt und Personen, die an der Gefährdungsbeurteilung beteiligt waren, 

− Nachweis der Fachkunde nach TRBA 200, 

− für welche konkreten Tätigkeiten die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde, 

− die zugrunde gelegten Informationen zur Häufigkeit der Tätigkeiten, Dauer und Höhe der 
Exposition und ggf. zusätzliche Belastungsfaktoren (z.B. schwere körperliche Arbeit, ho-
he mikrobielle Belastung des Materials), 

− Sachverhalte, zu denen keine ausreichenden Informationen ermittelt werden konnten,  

− das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, 
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− die festgelegten Schutzmaßnahmen und ggf. die Maßnahmen der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge, 

− Begründung, wenn von Technischen Regeln abgewichen wurde, 

− Begründung warum von der Rangfolge der Schutzmaßnahmen abgewichen wurde,  

− das Ergebnis und Datum der Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen, 

− das Ergebnis der regelmäßigen und ggf. anlassbezogenen Wiederholung der Gefähr-
dungsbeurteilung. 

(4) Zu den Unterlagen gehört auch das Verzeichnis der biologischen Arbeitsstoffe gemäß 
§ 7 Absatz 2 BioStoffV. Bei den gezielten Tätigkeiten sind die eingesetzten Biostoffe aufzu-
führen. Bei nicht gezielten Tätigkeiten und Tätigkeiten ohne Schutzstufenzuordnung muss 
das Verzeichnis mindestens die Biostoffe oder Gruppen von Biostoffen (z.B. Schimmelpilze) 
enthalten, deren Auftreten wahrscheinlich ist und die die Gefährdung bei der Tätigkeit maß-
geblich bestimmen (siehe Beispiel).  

Biostoff – Verzeichnis (Beispiel Forstwirtschaft) 

Lfd. 
Nr. 

Biostoff Risiko-
gruppe 

Übertragungsweg 
Aufnahmepfad * 

* soweit bekannt 

Art der Wirkung 
i=infektiös 
s=sensibilisierend 
t=toxisch 

Material 

 Bakterien: 
Borrelia burgdorferi 
Chlamydophila psittaci 
Clostridium tetani 
Sporothrix schenkii 

 
2 
3 
2 
2 

 
parenteral 
aerogen 
parenteral 
parenteral 

 
i 
i 
i 
i 

 
Zecken 
Vogelkot 
Erde 
Holzsplitter, 
Pflanzendorne 

 Viren: 
Zentraleuropäisches 
Zeckenenzephalitisvirus 
(FSME) 
Hantaviren 
Lyssaviren (Tollwut) 

 
3(**)  

 
2/3 
3(**) 

 
parenteral 

 
aerogen 
parenteral / aero-
gen 

 
i 

 
i 
i 

 
Zecken 
 

Nagetierkot 
Infizierte Tiere 

 Pilze: 
Schimmelpilze 

 
1 (2) 

 
inhalativ 

 
s, t 

Erde, Pflanzen-
material 

 Parasiten: 
Echinococcus multi-
locularis 

 
3(**) 

 
oral 

 
i 

Kontaminierte 
Beeren und 
Pilze 

 

(5) Bei Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 hat der Arbeitgeber zusätzlich ein Verzeichnis 
der Beschäftigten zu führen, die diese Tätigkeiten ausüben. Darin sind die Art der Tätigkei-
ten, die vorkommenden oder gehandhabten Biostoffe sowie Unfälle und Betriebsstörungen 
aufzuführen. Dieses Verzeichnis ist gemäß BioStoffV § 7 Absatz 3 personenbezogen noch 
mindestens 10 Jahre nach Beendigung der Tätigkeit aufzubewahren. Die Beschäftigten sind 
über die sie betreffenden Angaben unter Einhaltung des Schutzes persönlicher Daten zu 
informieren. Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erhält der Beschäftigte einen 
Auszug über die ihn betreffenden Daten. Der Nachweis über die Aushändigung ist vom Ar-
beitgeber wie Personalunterlagen aufzubewahren. 
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(6) Die Form der Dokumentation ist dem Arbeitgeber freigestellt. Grundlage können zum 
Beispiel auch branchenspezifische Hilfestellungen oder Checklisten sein. 

(7) Werden ausschließlich Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ohne sensibilisie-
rende und toxische Wirkungen durchgeführt, kann bei der Dokumentation auf folgendes ver-
zichtet werden: 

− das Ergebnis der Substitutionsprüfung (§ 4 Absatz 3 Nummer 4 BioStoffV) und 

− auf die Begründung, wenn vom Stand der Technik bzw. den vom ABAS veröffentlichten 
Erkenntnissen (§ 19 Absatz 4 Nummer 1 BioStoffV) abgewichen wird.  

 

9. Betriebsanweisung, Unterweisung und allgemeine arbeitsmedizinische 
Beratung 

(1) Bei Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppen 2 bis 4 hat der Arbeitgeber auf der 
Grundlage der Gefährdungsbeurteilung nach § 4 BioStoffV vor Aufnahme der Tätigkeit 
schriftliche Betriebsanweisungen arbeitsbereichs- und biostoffbezogen zu erstellen. Die Be-
triebsanweisungen sind auch erforderlich für Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1 
mit sensibilisierender oder toxischer Wirkung. Die wesentlichen Inhalte der Betriebsanwei-
sungen sind in § 14 Absatz 1 BioStoffV beschrieben. Ist eine Aktualisierung der Gefähr-
dungsbeurteilung erforderlich, müssen die Betriebsanweisungen entsprechend angepasst 
werden. 

Hinweis: Beispiele für Muster-Betriebsanweisungen enthält die DGUV Information 213-016 
[2]. 

(2) Auf Grundlage der jeweils aktuellen Betriebsanweisungen hat der Arbeitgeber die Be-
schäftigten vor Aufnahme der Beschäftigung und danach mindestens jährlich arbeitsplatzbe-
zogen über alle auftretenden Gefährdungen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
mündlich zu unterweisen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten 
und müssen mit Unterschrift von den unterwiesenen Beschäftigten bestätigt werden.  

(3) Werden Beschäftigte anderer Arbeitgeber (Fremdfirmen) im Betrieb tätig, so muss ge-
währleistet sein, dass diese ebenfalls zu möglichen Gefährdungen und erforderlichen 
Schutzmaßnahmen unterwiesen sind. Dies muss im Rahmen der Zusammenarbeitspflicht 
mehrerer Arbeitgeber (siehe Nummer 3.1 Absatz 3) sichergestellt werden.  

Hinweis: Häufig erfolgt durch die beauftragte Fremdfirma die allgemeine Unterweisung ihrer 
Beschäftigten, während die spezifische Unterweisung zu den Bedingungen vor Ort durch die 
Verantwortlichen des Auftrag gebenden Betriebs durchgeführt wird. Die jeweiligen Arbeitge-
ber müssen sich zu den Inhalten der Unterweisungen abgestimmt haben.  

(4) Die Unterweisung ist so durchzuführen, dass bei den Beschäftigten ein Sicherheitsbe-
wusstsein geschaffen wird. Zusätzlich zur Vermittlung von Sachkenntnissen zu Arbeitsabläu-
fen, Gefährdungen und Schutzmaßnahmen in der Unterweisung (Wissen) und der Vermitt-
lung von adäquaten Fähigkeiten und Schutzmaßnahmen (Können) gilt es, ein Sicherheits-
bewusstsein der Mitarbeiter zu schaffen (Wollen). Sie müssen motiviert werden, immer si-
cher arbeiten zu wollen. Dies geschieht z.B. durch die Einbindung bei der Erstellung von 
Gefährdungsbeurteilungen oder bei der aktiven Einbindung in die Unterweisungen und 
Übungen. 
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Somit nimmt Arbeits- und Gesundheitsschutz einen wichtigen Teil in der Unternehmenskultur 
ein. Hier sind die dokumentierten und kommunizierten Ziele wie z.B. schriftliche Regeln und 
Organisationsstruktur und klare Normen und Werte grundlegende Basisfaktoren. Diese müs-
sen für den Mitarbeiter nachvollziehbar sein.  
Dieses Wertekonzept ist nur so gut, wie es umgesetzt und eingehalten wird. Nur wenn die 
Vorgesetzten diese definierten Werte und Maßnahmen tagtäglich umsetzen und vorleben, 
können sie Vorbild für ihre Mitarbeiter sein. 
Im gleichen Maße sind Abweichungen von diesem Verhalten nicht nur zu definieren, sondern 
auch zu kommunizieren. Die Konsequenzen müssen den Mitarbeitern benannt worden sein 
und bei Bedarf auch umgesetzt werden, also zu sanktionieren oder zu belohnen. Dies ist in 
einer vertrauensvollen Kommunikation möglich, in der offen über Abweichungen gesprochen 
werden kann. 

(5) Im Rahmen der Unterweisung ist auch eine allgemeine arbeitsmedizinische Beratung 
durchzuführen mit Hinweisen zu besonderen Gefährdungen zum Beispiel bei verminderter 
Immunabwehr. Durch die verbesserten Kenntnisse der Beschäftigten über mögliche gesund-
heitliche Auswirkungen der Tätigkeiten wird die sinnvolle Nutzung des Instrumentariums der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge unterstützt. 

Dabei sind die Beschäftigten insbesondere zu unterrichten über 
− ihren Anspruch auf arbeitsmedizinische Vorsorge bzw. deren Art und Umfang (Pflicht-, 

Angebots- und Wunschvorsorge) einschließlich möglicher Impfungen, 
− mögliche tätigkeitsbedingte gesundheitliche Gefährdungen durch die verwendeten bzw. 

vorkommenden Biostoffe vor allem hinsichtlich  
− der Übertragungswege bzw. Aufnahmepfade, 
− möglicher Krankheitsbilder und Symptome, 
− der medizinischen Faktoren, die zur Erhöhung des Risikos führen können (z.B. ver-

minderte Immunabwehr) sowie 
− Erste-Hilfe-Maßnahmen und ggf. Postexpositionsprophylaxe,  
− Frühsymptome von Infektionen und allergischen bzw. toxischen Erkrankungen mit Ar-

beitsplatzbezug,  
− tätigkeitsbezogene Informationen, die sie bei Beschwerden – auch wenn diese verzögert 

nach Tätigkeitsende auftreten (z.B. exogen allergische Alveolitis) – an behandelnde Ärzte 
weitergeben sollen. 

Bei der arbeitsmedizinischen Beratung ist der Arzt, der mit der Durchführung der arbeitsme-
dizinischen Vorsorge beauftragt ist, zu beteiligen. Unter „Beteiligung“ ist nicht zwingend zu 
verstehen, dass er die Beratung durchgängig persönlich vornimmt. Das Beteiligungsgebot 
kann beispielsweise auch erfüllt werden durch ärztliche Schulung der Personen, die die Un-
terweisung durchführen oder durch Mitwirkung bei der Erstellung geeigneter Unterwei-
sungsmaterialien.  
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10. Literaturverzeichnis  
[1] Kriterien zur Auswahl der PSA bei Gefährdungen durch biologische Arbeitsstoffe. Be-
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Als weitere Informationsquellen können herangezogen werden:  
− Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (Übersicht unter www.baua.de/trba) 
− branchen- oder tätigkeitsspezifische Hilfestellungen (z.B. Regeln und Informationen der 

Länder oder der Unfallversicherungsträger 
− die GESTIS-Biostoffdatenbank (www.dguv.de/ifa/gestis-biostoffe)  
Informationen zu Erregern von Infektionserkrankungen auf nationaler Ebene geben  
− das Robert Koch-Institut (RKI) und 
− das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI). 
Die Infektionsgefährdung kann je nach Region unterschiedlich sein. Aktuelle Informationen 
zur epidemiologischen Situation einzelner Erreger werden auch im Internet bereitgestellt, 
insbesondere auf den Seiten des Robert Koch-Instituts und des Friedrich-Loeffler-Instituts.  

Für viele Arbeitsbereiche, in denen Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen durchgeführt 
werden, liegen bereits Erfahrungen und branchenspezifische Hilfestellungen vor, die zu einer 
Gefährdungsbeurteilung herangezogen werden können. Betriebsübergreifende Informati-
onsquellen sind zusätzlich zu den in Absatz 1 beschriebenen Informationsquellen zum Bei-
spiel  

− Informationen von Verbänden, Kammern u.a., sowie 
− sonstige frei zugängliche, fachbezogene Literatur. 

Eine Zusammenfassung relevanter Fragen zur Informationsbeschaffung enthält Anlage 5. 
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Anlage 1: Allgemeine Informationen zu Biostoffen und deren Gefährdungen 
Teil 1: Informationen zu Infektionsgefährdungen 
(1) Biostoffe sind entsprechend des von ihnen ausgehenden Infektionsrisikos in die Risiko-
gruppen 1 – 4 eingestuft, wobei u. a. ihre Pathogenität, die Schwere der Krankheit und die 
Vorbeugungs- bzw. Behandlungsmöglichkeiten maßgebliche Kriterien darstellen (siehe auch 
TRBA 450). Die Einstufung von Biostoffen in Risikogruppen leitet sich ausschließlich von 
deren Wirkung auf einen gesunden Menschen ab. Nur bei wenigen Schimmelpilzen ist ein 
infektiöses Potenzial vorhanden, das überwiegend bei erheblich abwehrgeschwächten Be-
schäftigten zum Tragen kommt. Sensibilisierende und toxische Wirkungen werden bei der 
Einstufung nicht berücksichtigt. 

(2) Je nach Eintrittspforte unterscheidet man folgende Übertragungswege für Infektionserre-
ger 

− aerogen (luftübertragen): durch Inhalation erregerhaltiger Luft oder das Auftreffen von 
luftgetragenen Erregern auf die Schleimhäute der oberen Atemwege; 

− perkutan (über die Haut): durch direkten oder indirekten Kontakt mit verletzter oder un-
verletzter Haut oder Schleimhaut; 

− oral (über den Mund): durch Verschlucken; 

− parenteral (durch Verletzungen): z.B. durch Stich- und Schnittverletzungen oder durch 
Bisse, Kratzer, Insektenstiche. 

Ggf. können auch mehrere Übertragungswege in Betracht kommen (siehe Anlage 1, Teil 4). 

(3) Die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe TRBA 460 – 466 enthalten neben 
den EU-Legaleinstufungen ergänzende nationale Einstufungen von Biostoffen in Risikogrup-
pen, u. a. auch Einstufungen der Risikogruppe 1, sowie ergänzende Hinweise, wie z.B. zum 
zoonotischen Potenzial oder zu sensibilisierenden und toxischen Eigenschaften:  

− TRBA 460 „Einstufung von Pilzen in Risikogruppen“ 

− TRBA 462 „Einstufung von Viren in Risikogruppen“ 

− TRBA 464 „Einstufung von Parasiten in Risikogruppen“ 

− TRBA 466 „Einstufung von Prokaryonten (Bacteria und Archaea) in Risikogruppen“. 

Hinweis: Die TRBA 468 „Liste der Zelllinien und Tätigkeiten mit Zellkulturen“ nimmt eine 
Einstufung von Zellkulturen vor. 

(4) Informationen zum Vorkommen von Infektionserregern können den Technischen Regeln 
für Biologische Arbeitsstoffe und spezifischen Schriften der Länder oder der Unfallversiche-
rungsträger entnommen werden (siehe Anlage 1 Teil 4). Ein nicht abschließendes Verzeich-
nis mit Informationen zum Vorkommen von Infektionserregern in verschiedenen Branchen 
und bei verschiedenen Tätigkeiten enthält Anlage 3. 

(5) Es ist davon auszugehen, dass die Infektionsgefährdung grundsätzlich mit dem Ausmaß 
(Dauer, Häufigkeit und Höhe) der Exposition steigt. Es ist jedoch zu beachten, dass bereits 
ein einmaliger Kontakt für eine Infektionserkrankung ausreichend sein kann. Allerdings be-
deutet das Vorkommen von infektiösen Biostoffen nicht zwangsläufig, dass es zu einer Infek-
tionserkrankung kommt. Auch eine Besiedlung des Körpers führt nicht zwangsläufig zu einer 
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Infektion. Hierfür ist das Zusammenwirken vieler Faktoren erforderlich, wie zum Beispiel das 
Infektionspotenzial, der Übertragungsweg, die Konzentration und die gesundheitliche Ver-
fassung der Exponierten (z.B. Immunität aufgrund von Schutzimpfungen).  

(6) In der Umwelt, z.B. in der Luft, im Erdreich und im Wasser gibt es ein natürliches Vor-
kommen von Biostoffen der Risikogruppen 1 und 2. Für gesunde Menschen stellt der Kon-
takt zu diesen Biostoffen in der Regel keine Infektionsgefährdung dar; bei verminderter Im-
munabwehr oder bei Verletzungen kann es jedoch zu Infektionen kommen. 
 

Teil 2: Informationen zur sensibilisierenden Wirkung 

(1) Unter Sensibilisierung wird die Verstärkung der Empfindlichkeit des Immunsystems ge-
genüber einer körperfremden, exogenen Substanz (Allergen) verstanden. Bei erneutem Al-
lergenkontakt kann eine allergische Erkrankung auftreten. 

(2) Biostoffe mit sensibilisierender Wirkung sind in erster Linie Pilze (primär Schimmelpilze), 
sowie einige Parasiten. Für Bakterien, mit Ausnahme thermophiler Actinomyceten, liegen 
bislang nur für wenige Arten Erkenntnisse über ein sensibilisierendes Potenzial vor, die im 
Wesentlichen auf Einzelfallbeschreibungen oder niedrigen Fallzahlen beruhen. Auch nicht 
lebensfähige Bakterien, Schimmelpilze (abgestorbene Zellen, Bruchstücke oder Sporen) und 
Parasiten oder ihre Bestandteile (z.B. Proteine) können zu Sensibilisierungen oder zu aller-
gischen Atemwegserkrankungen führen. Beim sensibilisierenden Potenzial muss im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung nicht zwischen den einzelnen Arten unterschieden werden. Von 
Viren ist kein sensibilisierendes Potenzial bekannt. Die sensibilisierende Wirkung ist unab-
hängig von der Risikogruppeneinstufung. 

(3) Erfahrungsgemäß führt erst längerfristige Exposition gegenüber atemwegssensibilisie-
renden biologischen Arbeitsstoffen in hoher Konzentration zu einer Sensibilisierung bis hin 
zu schwerwiegenden allergischen Erkrankungen.  

(4) Eine luftgetragene Schimmelpilzexposition als Auslöser einer allergischen Hautreaktion 
ist unwahrscheinlich. 

(5) In wässrigen Medien erfolgt nur eingeschränkt ein Schimmelpilzwachstum; die Möglich-
keit einer Sensibilisierung spielt somit keine oder nur eine untergeordnete Rolle. 

(6) Zusätzliche Hinweise auf das sensibilisierende Potenzial von Biostoffen finden sich in 
der TRBA 460 „Einstufung von Pilzen in Risikogruppen“ und in der TRBA 464 „Einstufung 
von Parasiten in Risikogruppen“. Weitere Informationen enthält die TRBA/TRGS 406 „Sensi-
bilisierende Stoffe für die Atemwege“. 

 

Teil 3: Informationen zur toxischen Wirkung von Biostoffen  

(1) Toxische Wirkungen können von Zellwandbestandteilen und von Stoffwechselprodukten 
von Bakterien und Pilzen ausgehen. Sie können unter anderem gebunden an luftgetragene 
Partikel über die Atemwege aufgenommen werden und sowohl akute als auch chronische 
Wirkungen hervorrufen.  

(2) Beispiele für toxische Zellwandbestandteile sind Endotoxine oder ß-1,3-D-Glukane, die 
Bestandteile der Zellwand von gram-negativen Bakterien bzw. von Pilzen sind und Entzün-
dungsreaktionen der Schleimhäute, Fieber, toxische Pneumonitis, chronische Bronchitis her-
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vorrufen können. Zellwandbestandteile werden insbesondere beim Zerfall abgetöteter Bakte-
rien oder Pilze freigesetzt.  

(3) Beispiele für toxisch wirkende Stoffwechselprodukte sind Schimmelpilzgifte, die soge-
nannten Mykotoxine. Mykotoxine werden von zahlreichen Schimmelpilzarten als sekundäre 
Stoffwechselprodukte in Abhängigkeit von den Lebensbedingungen gebildet.  

(4) Ausführliche Informationen zu Endotoxinen und Mykotoxinen können den jeweiligen 
Sachstandsberichten des ABAS entnommen werden [3, 4]. 
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Teil 4: Übersicht zu Übertragungswegen und Aufnahmepfaden 

Übertragungsweg Beispiele 
Gefährdungen 

infektiös toxisch sensibilisierend 

über die Luft 

Aufnahme von Bioaerosolen durch Einatmen +1 + + 

Aufnahme von Bioaerosolen über Mund-,Rachen-, 
Nasenschleimhaut oder über die Bindehaut des Au-
ges oder zu geschädigter Haut, z.B. Ekzem, Abnut-
zungsdermatosen, Neurodermitis 

+ +2 - 

über den Mund 
Berühren des Mundes mit verschmutzten Hän-
den/Handschuhen, Gegenständen + - - 

Verschlucken; auch von Nasen-, Rachensekret + - - 

über direkten Haut- oder 
Schleimhautkontakt 

Spritzer, Kontakt auf Mund-, Rachen-, Nasen-
schleimhaut, Bindehaut des Auges oder Kontakt zu 
geschädigter Haut wie z.B. Ekzem, Abnutzungsder-
matosen, Neurodermitis 

+ + - 

durch Verletzungen Eindringen über Schnitt-, Stich- (z.B. Insektenstich) 
oder Bisswunden + + - 

 
+ Relevant aus Sicht des Arbeitsschutzes 

- Nicht relevant aus Sicht des Arbeitsschutzes 
1 Infektionen durch Pilze nur bei stark geschwächtem Immunsystem (z.B. Chemotherapie); aus Sicht des Arbeitsschutzes in der Regel 

nicht relevant. 
2 Bei einer luftgetragenen Exposition gegenüber Endotoxinen kann es zu toxischen Wirkungen auf die Schleimhäute kommen. Eine toxi-

sche Wirkung an der intakten oder geschädigten Haut ist nicht bekannt. 
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Anlage 2: Das Konzept der Expositionsstufen 
Für die Beurteilung der luftgetragenen Exposition gegenüber Biostoffen gibt es keine ge-
sundheitsbasierten Grenzwerte. Um die Höhe der luftgetragenen Exposition dennoch beur-
teilen zu können, werden die Arbeitsplatzkonzentrationen mit den durchschnittlichen Kon-
zentrationen in der Außenluft verglichen. Bei Schimmelpilzen beträgt die Hintergrundkon-
zentration in der Außenluft im Jahresmittel rund 1.500 KBE (Koloniebildende Einheiten)/m³ 
[5]. An Arbeitsplätzen können je nach Tätigkeit Schimmelpilzkonzentrationen bis hin zu Kon-
zentrationen von > 109 KBE/m³ vorkommen.  

Bei Endotoxinen beträgt die Außenluftkonzentration im Jahresmittel 7 EU (Endotoxin 
Units)/m³ [6]. Je nach Tätigkeit können Endotoxinkonzentrationen bis hin zu Konzentrationen 
von 105 EU/m³ vorkommen. 

Durch den Vergleich mit der Außenluftkonzentration lässt sich die Aussage ableiten, ob die 
Konzentration am Arbeitsplatz gegenüber der Außenluft erhöht, hoch oder sehr hoch ist. 
Eine gesundheitsbasierte Aussage ist damit nicht verbunden. 

Die Konzentrationen von Biostoffen unterliegen sowohl am Arbeitsplatz als auch in der natür-
lichen Außenluft Schwankungen. Von einem signifikanten Unterschied wird per Konvention 
deshalb erst dann ausgegangen, wenn zwischen zwei Messwerten ein Unterschied von einer 
Potenz liegt. Vor diesem Hintergrund beginnt die niedrigste Expositionsstufe erst bei einer 
Konzentration, die aufgerundet eine Potenz über der natürlichen Außenluftkonzentration 
liegt. 

 

Übertragbarkeit des Konzeptes der Expositionsstufen auf andere sensibilisierend oder 
toxisch wirkende Biostoffe 

Das Konzept der Expositionsstufen zur Beurteilung der Höhe einer sensibilisierenden und 
toxischen Exposition auf der Grundlage von Messdaten ist auf andere Biostoffe als Schim-
melpilze und Endotoxine unter folgenden Voraussetzungen anwendbar: 

− Die Messdaten werden unter Verwendung allgemein anerkannter und standardisierter 
Messverfahren erhoben (z.B. in der IFA-Arbeitsmappe publiziert). 

− Die Messdaten sind unter typischen Tätigkeits- und Arbeitsplatzbedingungen zu erheben. 
Dies betrifft die Faktoren, die die Freisetzung von Biostoffen in die Luft beeinflussen (vgl. 
Nummer 5.4.1, Buchstabe b). 

− Für die Beurteilung der Messdaten und die Frage, ob diese gegenüber der natürlichen 
Hintergrundkonzentration erhöht, hoch oder sehr hoch einzustufen sind, wird der Median 
der durchschnittlichen natürlichen Hintergrundkonzentrationen, gemessen über mindes-
tens ein Jahr herangezogen, wobei die unterschiedlichen Jahreszeiten berücksichtigt sein 
müssen. 

 

Die Expositionsstufe „Erhöht“ wird per Konvention mindestens mit einer Zehnerpotenz höher 
als der Median der Außenluftkonzentration festgelegt. Die Expositionsstufen „Hoch“ und 
„Sehr hoch“ werden in Schritten von jeweils mindestens einer weiteren Zehnerpotenz festge-
legt. 
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Anlage 3: Mögliches Vorkommen von Infektionserregern bei Tätigkeiten ohne Schutzstufenzuordnung (nicht abschließend) 

Arbeitsbereich / 
Tätigkeit Infektionserreger 

Risiko- 
gruppe 

Erkrankung Übertragungswege Bewertung 

Gartenarbeiten / 
Wald- und Forstarbei-
ten 

- Tätigkeiten mit Kon-
takt zu Erde (Frei-
land) 

- staubende Erdarbei-
ten 

- Kontakt zu Wildtieren 
und ggf. zu deren 
Ausscheidungen 
(letzteres insbesonde-
re bei Kontakten zu 
Erde gegeben) 

- Tätigkeiten in niedri-
ger Vegetation (Ge-
fahr von Zeckenbis-
sen) 

 

 

überall im Boden / 
Wäldern vorkommend: 

 
 
Clostridium tetani 
 
 
 
 
Borrelia burgdorferi 
 
 
 
 
Endemiegebiete: 
Tollwutvirus (RABV) / 
Europ. Fledermaus-
Tollwutvirus (EBLV) 
 
Hantaviren (je nach 
Verbreitungsgebiet 
infizierter Nager) 
 
 
Zentraleuropäisches 
Zeckenenzephalitisvirus 
(TBEV-Eu) 
Echinococcus multi-
locularis 
Echinococcus granulo-
sus 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 

 
 

 
 

3 (**)  
3 (**) 

 
 

2/3 
 
 
 
 

3 (**) 
 

 
3 (**) 

 
3 (**) 

 
 
 
 
 
Wundstarrkrampf 
 
 
 
 
Borreliose 
 
 

 
 
 
Tollwut 
Tollwut 
 
 
Verschiedene Krank-
heitsformen, z.B. Hämor-
rhagisches Fieber mit 
renalem Syndrom 
 
FSME (Frühsommer-
Meningoenzephalitis) 
 
Echinokokkose 
 
 
 

 
 
 
 
 
Perkutan (Kontakt zu verletzter Haut, auch 
bei Mikroläsionen) 
 
 
 
Parenteral (Stich der Schildzecke) 
 
 
 
 
 
Parenteral (Biss), perkutan (Kontakt ver-
letzter Haut / Schleimhaut zum Speichel 
infizierter Tiere) 
 
Aerogen (Inhalation von Stäuben, ggf. 
parenteral (Bisse)  
 
 
 
Parenteral (Stich der Schildzecke) 
 
 
Oral (Aufnahme durch kontaminierte Nah-
rungsmittel, Schmierinfektionen durch 
engen Kontakt zu infizierten Tieren) 

 
 

Je nach Art / Umfang der Tätig-
keit  

Infektionsgefährdung vor-
handen 

 
 
 
Infektionsgefährdung vor-

handen 
 

 
 
 
Infektionsgefährdung vor-

handen 
 

 
Siehe TRBA 230 
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Arbeitsbereich / 
Tätigkeit Infektionserreger 

Risiko- 
gruppe 

Erkrankung Übertragungswege Bewertung 

Abfallentsorgung 

- Abfallsammlung 
- Manuelle Sortierung 

 
In jeder Art von Abfall 
vorkommende Bakte-
rien, Viren  

 
u. U. bei Abfällen aus 
Haushalten, Arztpra-
xen, Fehlwürfen: 
 
Fäkalkeime  
(z.B. Echerichia coli 
und Noroviren) 
 

Hepatitis-B-Virus (HBV) 
oder Hepatitis-C-Virus 
(HCV)  

 
RG 1 

(RG 2) 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 (**) 
 

 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchfallerkrankung 
 
 
Hepatitis B oder C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oral (Schmierinfektion)  
 
 
Parenteral (Stich- oder Schnittverletzung), 
perkutan (Kontakte zu verletzter Haut / 
Schleimhaut) 

 
vernachlässigbare Infekti-

onsgefährdung 

 
 
Bei Tätigkeiten mit derartigen 
Abfällen. 

 
 
Infektionsgefährdung vor-

handen 
 

Siehe TRBA 212, 213, 214 

Ambulante Pflege 

- Grundpflege (wa-
schen, Zahnpflege, 
Unterstützung Toilet-
tengang etc.) 

 
- Behandlungspflege 

(Verbandwechsel, 
Injektionen, Katheter-
anlage etc.) 

 
- Intensivpflege (Port-

versorgung, Beat-
mungstherapie etc.) 

 

 

Fäkalkeime 
(z.B. Echerichia coli,  
und Noroviren) 
 
Hepatitis-B-Virus (HBV) 
oder Hepatitis-C-Virus 
(HCV) 
 

Humanes Immundefizi-
enzvirus (HIV) 
 

 
 

2 
 

 
 

3 (**) 
 
 
 
 

3 (**) 
 

 
 
Durchfallerkrankung 
 
 
 
Hepatitis B oder C 
 
 
 
 
Immundefizienz (AIDS) 

 
 
Oral (Schmierinfektion)  
 
 
 
Parenteral (Stich- und Schnittverletzung), 
perkutan (Kontakte zu verletzter Haut / 
Schleimhaut) 
 
 
Parenteral (Stich- und Schnittverletzung), 
perkutan (Schleimhautkontakte) 

 
 
Infektionsgefährdung vor-

handen 
 
 

Siehe TRBA 250 

Vorschulische 
Kinderbetreuung 

- Wechsel von Win-

 
z.B.  
- Masernvirus 
- Mumpsvirus 

 
 

2 
2 

 
 
Masern 
Mumps 

 
 
Aerogen (Tröpfchen) 
Aerogen (Tröpfchen) 

 
 
Infektionsgefährdung vor-

handen (je nach Krankheits-
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Arbeitsbereich / 
Tätigkeit Infektionserreger 

Risiko- 
gruppe 

Erkrankung Übertragungswege Bewertung 

deln, Begleitung und 
Unterstützung beim 
Toilettengang 

 
- Versorgung kleiner 

Wunden enger Kör-
perkontakt bei der 
Betreuung 

- Rubellavirus  
- Humanes Zytomega-

lievirus 
- Varizella-Zoster-

Virus 
- Fäkalkeime 
- Bordetella pertussis 

2 
2 
 

2 
 

2 
2 

Röteln 
Zytomegalie 
 
Windpocken 
 
Durchfallerkrankungen 
Keuchhusten 

Aerogen (Tröpfchen),  
Oral (Schmierinfektion), perkutan 
 
Aerogen (Tröpfchen), Schmierinfektion 
Oral (Schmierinfektion) 
Aerogen (Tröpfchen) 

geschehen in der Einrichtung) 
 

Tätigkeiten mit Kon-
takt zu Abwasser  

(z.B. Abwasserreini-
gung von Abwässern 
aus Haushalten) 

Echerichia coli 
 
Enteritische Salmonel-
len 
 
Hepatitis-A-Virus (HAV) 
 
Rotaviren 
 
Noroviren 
 
Hepatitis-B-Virus (HBV) 
(kaum Relevanz) 
 
Adenoviren 
 
 
 
Giardia lamblia 
 
 
Entamoeba histolytica 
 
Ascaris lumbricoides 
(Spulwurm) 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 (**) 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 

Durchfallerkrankung 
 
Durchfallerkrankung 
 
 
Hepatitis A 
 
Durchfallerkrankung 
 
Durchfallerkrankung 
 
Hepatitis B 
 
 
Erkrankungen der Atem-
wege, Konjunktivitis, 
Durchfallerkrankung 
 
Durchfallerkrankung 
 
 
Amöbenruhr 
 
 
Spulwurminfektion 

Oral (Schmierinfektion)  
 
Oral (Schmierinfektion) 
 
 
Oral (Schmierinfektion)  
 
Oral (Schmierinfektion)  
 
Oral (Schmierinfektion) 
 
Parenteral (Stich- und Schnittverletzung, 
perkutan (Kontakte zu verletzter Haut / 
Schleimhaut) 
Aerogen 
 
 
 
Oral (Schmierinfektion, Aufnahme mit der 
Nahrung) 
 
Oral (Schmierinfektion, Aufnahme mit der 
Nahrung) 
Oral (Schmierinfektion, Aufnahme mit der 
Nahrung) 

Infektionsgefährdung vor-
handen 

 
 
 

Siehe TRBA 220 
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Arbeitsbereich / 
Tätigkeit Infektionserreger 

Risiko- 
gruppe 

Erkrankung Übertragungswege Bewertung 

Taubenkotentfernung  

 

 
Chlamydophila psittaci 
 
 
 
Campylobacter spp. 
 
 
Salmonella spp.  
 
Yersinia spp.  
 
Mycobacterium avium 
 
Cryptococcus neofor-
mans 

 
3 
 
 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

 
Ornithose 
 
 
 
Campylobakteriose 
(Diarrhoe) 
 
Durchfallerkrankung 
 
Durchfallerkrankung 
 
Lungenentzündung 
 
Kryptokokkose (Lun-
genmykose)  

 
Aerogen und perkutan (direkter Kontakt zu 
Federn, Ausscheidungen und respiratori-
schen Sekreten) 
 
Oral (Kontakt zu Fäkalien / Schmierinfekti-
on, Aufnahme mit der Nahrung) 
 
Perkutan (Schmierinfektion) 
 
Perkutan (Schmierinfektion) 
 
Aerogen 
 
Aerogen  
 

 
Infektionsgefährdung vor-
handen 
 
 

Siehe „Gesundheitsgefähr-
dungen durch Taubenkot“ - 
Handlungsanleitung zur Ge-

fährdungsbeurteilung der BG 
Bau 

Tierhaltung 

- Reinigungsarbeiten 
(insbesondere mit Ae-
rosolentwicklung) 

 
- Einbringen / Einfan-

gen von Tieren 
 
- Kontrollgänge 
 
 
 
- Untersuchung / Be-

handlung erkrankter 
Tiere 

 
 

 
Chlamydophila psittaci 
(Geflügel) 
 
 
Coxiella burnetii (Scha-
fe, Ziegen) 
 
Trichophyton spp. 
(Pferde, Schafe, Rin-
der) 
 
Echerichia coli 
 
 
Salmonella spp.  
 
 

 
3 
 
 
 

3 
 
 

2 
 

 
 

2 
 
 

2 
 

 

 
Ornithose 
 
 
 
Q-Fieber 
 
 
Hautpilz 
 
 
 
Durchfallerkrankung 
 
 
Durchfallerkrankung 
 
 

 
Aerogen, perkutan (direkter Kontakt zu 
Federn, Ausscheidungen und respiratori-
schen Sekreten) 
 
Aerogen, oral, parenteral (Zeckenstich) 
 
Perkutan  
 
 
 
Oral (Schmierinfektion, Aufnahme mit der 
Nahrung) 
 
Oral (Schmierinfektion, Aufnahme mit der 
Nahrung) 
 
Aerogen, oral 

 
Infektionsgefährdung vor-

handen 
 
 
 

Siehe TRBA 230 
 
 
 
 
 
Besondere Infektionsgefähr-

dung (z.B. bei einem Vogel-
grippe-Ausbruch durch H5N1 
in der Geflügelhaltung) 

 
Siehe ABAS Beschluss 608 
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Arbeitsbereich / 
Tätigkeit Infektionserreger 

Risiko- 
gruppe 

Erkrankung Übertragungswege Bewertung 

Brucella spp. (selten) 
 
Leptospira spp. (selten) 
 
Weitere Zoonose – 
Erreger, je nach epi-
demiologischer Situa-
tion 

3 
 

2 

Brucellose 
 
Leptospirose 

 
Perkutan (Kontakt zu verletzter Haut / 
Schleimhaut), aerogen, oral 

 
 

Bergung toter Wild-
vögel bei Infektions-
verdacht  auf Vogel-
grippe 

- Fangen und Keulen 
von infektionsver-
dächtigen Tieren in 
der Geflügelhaltung 
(hohe Aerosolent-
wicklung beim  Zu-
sammentreiben, Ein-
fangen und Töten) 

- nachfolgende Reini-
gungsarbeiten 

 
Aviäres  Influenzavirus 
A (H5N1) 

 
3 

 
Vogelgrippe 
 
 
 

 
Aerogen, oral (Schmierinfektion) 

 
Besondere Infektionsgefähr-

dung 
 
 
 

Siehe ABAS Beschluss 608 

Gerberei-Standort mit 
Verdacht auf das Vor-
kommen von Milz-
brand-Bakterien: 
- Probenahme: Kontak-

te zu kontaminiertem 
Boden 

- Ggf. Sanierungsarbei-
ten 

 
Bacillus anthracis 

 
3 

 
Milzbrand (Haut-, Lun-
gen-,Darm-) 
 

 
Aerogen, oral (Schmierinfektion) perkutan 
(Schleimhautkontakte) 

 
Besondere Infektionsgefähr-

dung  
 

Siehe 
 „Gefährdungsbeurteilung 

nach BiostoffV - Tätigkeiten 
mit Boden sowie bei Grund-

wasser- und Bodensanie-
rungsarbeiten“ der BG Bau 



TRBA 400 „Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“ 
Seite 36 

 

Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe – ABAS – www.baua.de/abas 

Anlage 4: Expositionsstufen für Schimmelpilze und Endotoxine in verschiedenen Arbeitsbereichen 
Die Tabelle basiert auf einer Auswertung der Expositionsdatenbank MEGA (Messdaten zur Exposition gegenüber Gefahrstoffen am Arbeitsplatz) 
des Institutes für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA). Die Daten basieren auf einer einheitlichen Messmethodik und vergleichbaren Mess- und Analysenverfahren. 

Die Angaben zu den Expositionsstufen (ES) geben an, wie viel Prozent der Analysenwerte in den genannten Expositionsstufen bzw. unterhalb der 
Expositionsstufe „Erhöht“ liegen. 

 

 

SCHIMMELPILZE in Branchen und Arbeitsbereichen 
Anzahl der 
Analysen 

ES "Sehr 
hoch" 

ES 
"Hoch" ES "Erhöht" < ES "Erhöht" 

 
[n] [%] 

Gebäudesanierung      
Sägen, trocken 11 100 0 0 0 
      
Abfallverbrennung      
Kranbahnhof im Müllbunker, allgemein 12 17 83 0 0 
Müllbunker, Trichterebene allgemein 17 18 82 0 0 
Aufsichtspersonal, Führungskräfte 13 0 23 77 0 
Müllbunker, Trichterebene, Reinigen mit Besen 14 29 64 0 7 
      
Abfallentsorgung      
Messwarte, Leitstand, Schaltwarte 10 0 0 100 0 
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SCHIMMELPILZE in Teilbetriebsarten und Arbeitsbereichen (> 30 Datensätze/TBA) 
Anzahl der 
Analysen 

ES "Sehr 
hoch" 

ES 
"Hoch" ES "Erhöht" < ES "Erhöht" 

 [n] [%] 

Abfallsammlung      
Pressen, allgemein 9 0 0 100 0 
Fördern, mechanisch, in Behältern, allgemein 57 0 11 88 2 
Entsorgung 42 0 17 83 0 
      
Kompostierungsanlagen      
Anlieferung, Störstoffauslese 27 0 22 78 0 
Anlieferung, Förderschnecken, Förderband 9 33 67 0 0 
Materialaufbereitung, allgemein 14 0 7 71 21 
Materialaufbereitung, Kabinen und Steuerstände 14 0 0 79 21 
      
Recycling      
Verpackungsmaterial, Pressen, allgemein 17 0 82 18 0 
Maschinelle Sortierung, allgemein 18 0 28 72 0 
Reinigen des Materials, allgemein 18 17 17 67 0 
Schüttgut, offen (z.B. Bunker) 21 14 14 71 0 
Sackaufreißer, maschinell 21 10 67 19 5 
Papierrecycling, Handsortierkabine, Sortierband Mitte 18 11 6 83 0 
Fördern, mechanisch, offen (z.B. Band, Rutsche), allgemein 24 0 33 63 4 
Reparatur und Wartung, allgemein 18 0 0 89 11 
Aufbereitung, trocken, Sortierung, manuell 34 9 18 65 9 
Qualitätskontrolle 36 0 6 69 25 
      
Abfallentsorgung      
Müllverladearbeiten 76 11 64 25 0 
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SCHIMMELPILZE in Teilbetriebsarten und Arbeitsbereichen (> 30 Datensätze/TBA) 
Anzahl der 
Analysen 

ES "Sehr 
hoch" 

ES 
"Hoch" ES "Erhöht" < ES "Erhöht" 

 
[n] [%] 

Sortieranlage      
Aufbereitung, trocken, Klassierung, allgemein 211 8 11 60 20 
Lagerarbeiten, manuell, offenes Gut 63 5 5 62 29 
Pressen, Raum 54 6 13 65 17 
      
Landwirtschaft      
Rinderhaltung 68 0 10 6 52 
      
Hohlglas, Herstellung und Verarbeitung      
Lagern, Sortieren, Endkontrolle, Sortieren 15 0 40 60 0 
      
Kunststoff und Kunststoffschaum, Verarbeitung      
Lagerarbeiten, manuell, offenes Gut 9 100 0 0 0 
      
Großhandel mit Textilien      
Fördern, mechanisch, offen, Übergabe 21 0 0 71 29 
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Endotoxine in Branchen und Arbeitsbereichen  
Anzahl der 
Analysen 

ES "Sehr 
hoch" 

ES 
"Hoch" ES "Erhöht" < ES "Erhöht" 

 
[n] [%] 

Spinnerei und Weberei      
Bastfaserspinnerei, Bastfaserkarde 21 0 71 29 0 
Raumlufttechnische Anlage (Zuluft), oberhalb der Atemhöhe 25 16 12 72 0 
Baumwollspinnerei, Rotorspinnmaschine 24 0 17 63 20 
      
Spinnstoffe, z.B. Rohbaumwolle (außer Asbest), Aufbereitung      
Karderie, Raum 11 0 73 27 0 
      
Landwirtschaft      
Rinderhaltung 48 6 13 57 24 
Schweinehaltung 258 22 61 14 3 
      
Großhandel mit Getreide, Saatgut, Futter-, Düngemittel, Mühlenerzeugnisse      
Lagerarbeiten, allgemein 16 25 75 0 0 
Silo (Bunker), Raum 15 20 67 13 0 
Schüttgut, geschlossen (Silo) 9 33 67 0 0 
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Anlage 5: Zusammenfassung relevanter Fragen zur Informationsbeschaffung 
Ermittlung Anmerkungen 

Welche Tätigkeiten werden durchge-
führt? 

Die Tätigkeiten sind konkret zu beschreiben. Werden manuelle 
Tätigkeiten durchgeführt? (Verletzungsgefahr, direkter Kontakt, 
treten Stäube/Aerosole auf?) 

Kommen die Beschäftigten mit 
Biostoffen in Kontakt bzw. können 
Biostoffe übertragen werden? 

Übertragungswege sind in der Anlage 1, Tabelle 1 beschrieben. 
Es können mehrere Übertragungs- und Aufnahmewege bestehen. 

Welche Mikroorganismen kommen 
vor bzw. sind für die Gefährdung 
maßgeblich? 

Hinweise finden sich z.B. in TRBA, in branchenspezifischen Hilfe-
stellungen oder in sonstiger Literatur. 

Welcher Risikogruppe sind die biolo-
gischen Arbeitsstoffe zuzuordnen? 

Zuordnung zur Risikogruppe nur wenn die Biostoffe bekannt und 
für die Gefährdung maßgeblich sind. 
TRBA 460, 462, 464, 466, BGI 631 bis BGI 636. 

Sind sensibilisierende oder toxische 
Wirkungen bekannt? 

Anhang III der RL 2000/54/EG und deren Änderungsrichtlinien, 
TRBA/TRGS 406 

Wo treten biologische Arbeitsstoffe 
auf? 

Vollziehen sich die Arbeitsschritte in Apparaten (geschlossen, 
offen, Luftführung, ...)? 

Sind die Materialien oder Produkte, 
mit denen gearbeitet wird, mikrobiell 
besiedelt? 

Naturrohmaterialien wie Getreide, Gewürze, Stroh etc. weisen 
eine natürliche Besiedlung auf, ohne, dass diese für das Auge 
sichtbar ist. 

Gibt es besondere regionale oder 
epidemiologische Situationen mit 
Vorkommen besonderer Biostoffe? 

Beispiele sind das regional eingeschränkte Vorkommen von Früh-
sommermeningoenzephalitis oder das Auftreten von Tierseuchen. 

Bei welchen Tätigkeiten besteht eine 
Exposition bzw. kann Kontakt zu 
Biostoffen auftreten? 

Kontakt kann zum Beispiel bestehend durch unmittelbaren Haut-
kontakt oder indem sich Stäube auf den Augenschleimhäuten 
absetzen. 

Gibt es Bedingungen, die eine Ver-
mehrung von Biostoffen begünsti-
gen? 

Dazu zählt insbesondere hohe Feuchtigkeit. 

Besteht Kontakt zu Tieren?  Tiere können Krankheitserreger übertragen, z.B. durch Bisse oder 
Kratzer. Auch der Kontakt zu Ausscheidungen von Tieren kann 
relevant sein. 

Wie lange und wie häufig ist die Ex-
position? 

Besteht beispielsweise nur selten beim kurzzeitigen Öffnen eines 
Behälters Kontakt zu Aerosolen? 

Liegen Informationen über die Höhe 
der Exposition vor? 

Dies können z.B. sein: branchenspezifische oder auf die betrach-
tete Tätigkeit bezogene Untersuchungen (Abschätzungen, Mes-
sungen). 

Wie sind die Erfahrungen aus ver-
gleichbaren Tätigkeiten? 

Wurden schon bei vergleichbaren Tätigkeiten Gefährdungsermitt-
lungen durchgeführt?  
Stehen für den Tätigkeitsbereich branchenspezifische Hilfestel-
lungen von Fachgremien zur Verfügung? 

Wurden auch selten durchgeführte 
Tätigkeiten berücksichtigt? 

Dazu zählen beispielsweise Wartungs-, Reparatur- und Instand-
setzungsarbeiten. 

Sind bei der betrachteten Tätigkeit 
bereits Erkrankungen aufgetreten? 

Ggf. Nachfrage bei dem zuständigen Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung 

Liegen Erkenntnisse aus der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge vor? 

Einbeziehung des Betriebsarztes 

Werden Jugendliche, Schwangere 
oder stillende Mütter beschäftigt? 

Diese Personengruppen können im besonderen Maße gefährdet 
sein. (JArbSchG, MuSchG) 
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